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Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Justiz und für VerbraLcherschutz

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum
Schutz' von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Er\^ierb sowie
rechtswidriger Nützung und Offen`legung

u

u

A. Problem und Ziel

Die  Richt'iin-ie  (EU)  2oi6/943  des  Europäischen  Pariaments  und. des  Rates  vom  8. Juni
2016 über den Schutz vehraulichen Know-hows  und veriraulicher Geschäftsinformationen

!:n:::E:äs,gAeBh,:iLm,n:S7S:!:o:::6C.2t6%:r;?e,Tv:#fle,:bh,se::ii:r#iise:isdtr:ä:ernNzuukmu:Fvi'r::h?,i:
chen Schutz von Geschäftsgeheimnissen.  Dem  liegt die Wertung zugrunde, dass der Zu-
gang zu Geschäftsgeheimnissen und deren Verweriung einen erheblichen wirtschaftlichen
Wert darstellen können. Gleichwohl  unterfallen Geschäftsgeheimnisse auf Grund  ihrer Art
nicht immer dem besonderen  Schutz von' Spezialges`etzen wie zum Beispiel dem  P?tent-
gesetz oder dem Urheberrechtsgesetz.

Der Schutz von  Geschäftsgeheimnissen wird  im deutschen  Recht bislang  über die Straf-
vorschriften der §§ 17 bis  19 des Gesetzes gegen den unlauteren Weftbewerb (UWG) so-
wie über die §§ 823 und 826 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) gegebenenfalls in Ver-
bindung mit §  1004  BGB analog  gewährleistet.  Dies  ist für eine Umsetzung  der Vorgaben
der Richtlinie  (EU)  2016/943  nicht ausreichend.  Daher ist eine spezifische  Umsetzung  im
Zivilrecht eriorderlich.  .

8. Lösung

Die Richtlinie (EU) 2016/943 wird durch ein neues Stammgesetz umgesetzt.  Dadurch wird
ein  in  sich  stimmiger  Schutz  vor  rechtswidriger  Erlangung,  rechtswidriger  Nutzung  und
rechtswidriger Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen erreicht.

Artikel 1  dieses Gesetzes enthält`das  n6ue Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnis-
sen (GeschGehG).. Darin sieht Abschnitt  1  allgemeine  Regelungen vor,  wie eine Definition
des  Begriffs  des  Geschäftsgeheimnisses  in  § 1   Nummer 1`  und  Handlungsverbote  zum
Schutz von Geschäftsgeheimnissen,  bei deren  Missachtung  eine  rechtswidrige Erlangung
beziehungsweise eine rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnis-
ses vorliegt (§ 3).  § 4 enthält Gründe,  bei deren Vorliegen  im  Einzelfall ein Verstoß gegen
§ 3 gerechtfenigt sein kann.

Abschnitt 2 enthält die Ansprüche des  lnhabers eines Geschäftsgeheimnisses gegen den
Rechtsverletzer bei  rechtswidriger Erlangung,  rechtswidriger Nutzung  oder rechtswidriger
Offenlegung.  Hierzu  zählen Ansprüche  auf Beseitigung  und  Unterlassung  (§ 5),  Vernich-
tung,  Herausgabe  und  Rückruf (§ 6),  Auskunft (§ 7),  und  Schadensersatz bei fahrlässiger
oder vorsätzlicher Verletzung (§ 9).

ln Abschnitt 3 werden Regelungen züm' zivilgerichtlichen Veriahren bei der Verletzung von
Geschäftsgeheimnissen getroffen.  Durch  Regelungen zur Geheimhaltung  im gerichtliQhen
Verfahren  in den §§  15 bis  18 wird der. Rechtsschutz von Kläger und Beklagtem dauerhaft
verbesseri.
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Abschnift 4 enthält die zuvor  in  den  §§ 17  bis  19  UWG  geregelten  Strafvorschriften  zum
Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

Die Artikel 2 bis 4 nehmen die erforderlichen Folgeänderungen in der Strafprozessordnung,
dem Gerichtskostengesetz und dem UWG vor.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

keine.

E. Erfül[ungsaufwand

E.1  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Keiner.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Ein gewisser Erfüllungsaufwand kann sich daraus ergeben, dass Unte.rnehmen angemes-
sene  Maßnahmen  zum  Schutz  von  Geschäftsgeheimnissen  treffen  müssen,  um  in den
Schutzbereich des Entwuris zu fallen.  Der hierfür anfallende Eriüllungsaufwand kann nicht
geschätzt  werden,.weil  die  angemessenen  Maßnahmen  abhängig  von  der Art  des  Ge-
schäftsgeheimnisses  und  des  Unternehmens  sehr  unterschiedlich  sein  können.   Dieser
möglicherweise entstehende Eriüllungsaufwand ist Folge der 1 :1 -Umsetzung der Richtlinie
(EU) 2016/943 und fällt daher nicht unter die „One in, one out"-Regel.

Davon  Bürokratiekosten aus lnformationspflichten

Keine.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltund

Keiner.

F. Weitere Kosten

Die eiweiteTten Schutzmöglichkeiten werden zu einer Mehrbelastung der ordentlichen Ge-
richte führen, je nachdem, wie viele Ansprüche wegen der Verletzung von Geschäfts-ge-
heimnissen  tatsä6hlich  geltend  gemacht werden.  Die  Länder  können  die  Mehrbelastung
steuern,  indeni sie nach § 14 Absatz 3 GeschGehG die Möglichkeft erhalten,  die gerichtli-
che Zuständigkeit zu konzentrieren.

Kosten für die Wirtschaft und für soziale Sicherungssysteme werden  nicht erwanet.  Auch
sind  keine Auswirkungen  auf das  Preisniveau,  insbesondere. auf das Verbraucherpreisni-.
veau, ersichtlich.
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Refe+entenentwurf des Bundesministeriu.ms der Justiz und für
Verbraucherschutz

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2'016/943
zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb

sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegungt)

vohl  ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

(GeschGehG)

lnhaltsübers`icht     .

Abschnitt    i

A  11  g  e  m  e  i  n  e-s

ÄL      ,Begriffsbestlmmunqen

u
b§chnitt    2

Ansprüche    bei    Rechtsverletzungen

und Unterlassun

Feldfunktion-geändert

Feldfunktlon geänden

Feldfunktioit

Feldflnktlon geänddt

Feldfunktion geändeit

£ 6       -\/emichtung:  Herausaabe.  Rückruf:  Entfemum und Rücknar`me vom Markt

8           Anspruchsausschl uss bol  u nverhältnismäßigkelt

9           Haf`uno des Rect`tsvehetzers

Feldfunktion geändert

Feldfunktlon geändert

Feldfqnktion geändert

Eeldfunktion geändeit

11           Haftun

Anikel 1  dieses Gesetzes dient der Umsetzung der.Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Paria-
ments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vehraulichen Know-hows  und vertraulicher
Ges chäftsinfomation en (Geschäftsgehei mnisse) vor rechtswid rigem E rwerb sowie rechtswid riger
zung und Offenlegung (ABl.  L 157 vom  15.6.2016. S.1).

Feldfunktion b-eändert

FeldfLinktion geändert

Fddhinktlon geändeit

Feldfunktibn geändeit

FeldfiJnktion geändert



Abschnitt    1

Allgemeines

§1

Begriffsbestimmungen

(1)   lm Sinne dieses Gesetzes ist

1.     Geschäftsgeheimnis

eine lnfomation, die

a)    weder insgesamt noch in  ihren Einzelheiten den Personen in den Kreisen, die üb-
licherweise mit dieser Art von lnformationen umgehen, bekannt oder ohne weiteres
zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist und

b)   ' Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch  ihren  recht-
mäßigen lnhaber ist;

2.     Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses

jede natürliche oderjuristische Per.son, die ein Geschäftsgeheimnis rechtmäßig erlangt
hat und das Geschäftsgeheimnis nutzen und offenlegen darf;

3.   .  Rechtsverletzer

jede  natürliche  oder juristische  Person,  die
widrig erlangt, nutzt oder offenlegt;

4.     rechtsverletzendes produkt

3 ein Geschäfts eheimnis  rechts-
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ein Produkt dessen Konzeption, Merkniale, Funktionsweise, Herstellungsprozess oder
Marketing  in  erheblichem  Umfang  auf einem  rechtswidrig  erlangten,  genutzten  oder
offengelegten Geschäftsgeheimnis .beruht.

(2)   Öffentlich-rechtiiche vorschriften zur Geheimha"na  ErlanaunQ. Nutzurm oder of-
fenleouna von Geschäftsaeheimnissen ciehen vor.

u

u

§2

Erlaubte Handlungen

(1 )   Ein Geschäftsgeheimnis dari durch Gesetz, auf GTund eines Gesetzes oder durch
Rechtsgeschäft erlangt, genutzt oder offengelegt werden.

(2)   Ein Geschäftsgeheimnis dari insbesondere erlangt werden durch

1.     eine eigenständige Entdeckung oder schöpfung:

2,     ein Beobachten,  Untersuchen,  Rückbauen  oder Testen  eines  Produkts  ode'r Gegen-
stands, das od.er der

a)     öffentlich verfügbar gemacht wurde,  oder

b)    sich  im  rechtmäßigen  Besitz. des  Beobachtenden,  Untersuchenden,  Rückbauen-
den oder Töstenden  befindet und  dieser keiner Pflicht zur Beschränkung der Er-
langung des Geschäftsgeheimnisses unterliegt;

3.     ein Ausüben  von  lnfomations-  und Anhörungsrechten der Arbeitnehmer oder Mitwir-
kungs- und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmervertretung.

§3

Handlungsverbote

(1)   Ein Geschäftsgeheimnis dari nicht erlangtwerden durch

1.     unbefugten zugang zu, unbefugte Aneignung oder unbefugtes Kopieren von Dokumen-
ten, Gegenständen, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die sich im recht-
mäßigen  Besitz des  lnhabers des  Geschäftsgeheimnisses  befinden  und die das Ge-
schäftsgeheimnis  enthalten  oder  aus  denen  sich  das  Geschäftsgeheimnis  ableiten
lässt, oder

2.     jedes sonstige Verhalten,, das  unter den jeweiligen  Umständen  nicht dem Grundsatz
•  von Treu und Glauben unter Berücksichtigung der anständigen Marktgepflogenheit`ent-

spricht.

(2)   Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht nutzen od?r offenlegen, wer

1.     das Geschäftsgeheimnis durch eine eigene Handlung nach Absatz l

a)    Nummerl  oder

b)     Nummer2

erlangt hat,
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2.     gegen eine verpflichtung zur Beschränkung der Nutzung des Geschäftsgeheimnisses
verstößt, oder

3.     gegen eine verpflichtung verstößt, das Geschäftsgeheimnis nicht offenzulegen.

(3)   Ein Geschäftsgeheimnis dari nicht erlangen,  nutzen oder offenlegen, wer weiß o-
der wissen müsste, dass das Geschäft`sgeheimnis entgegen Absatz 2 genutzt oder offen-
gelegt worden ist.  Das gilt insbesondere, wenn die Nutzung in der Herstellung, dem Anbie-
ten,  dem  lnverkehrbringen,  der Einfuhr,  der Ausfuhr oder der Lagerung von  rechtsverlet-
zenden Produkten besteht.

§4

Rechtfertigungsgründe

Die Erlangung, die Nutzung oder d'ie Offenlegung eines Geschäftsgehei.mnisses ist ge-
rechffenigt, wenn dies zum Schutz eines berechtigten lnteresses eriorderlich ist, insbeson-
dere

1.     ziir rechtmäßigen A.usübung des  Rechts der freien  Meinungsäußerung  und der lnfor-
mationsfreiheit nach der Charta der Grundrechte der Europäischen. Union (ABl. C 202
vom  7.6.20'16,  S. 389),  einschl,ießlich  der Achtung  der  Freiheit  und  der  Pluralität der
Medien;

2.     zur ALifdeckung  einer  rechtswidrigen  Handlung  oder eines  anderen Fehlverhaltens  ,
wenn die das Geschäftsgeheimnis erlangende,  nutzende oder offenlegende Person in
der Absicht handelt, das allgemeine öffentliche lnteresse zu schützen;

3.     im Rahmen der offenlegung durch Arbeitnehmer gegenüber der Arbeitnehmerveftre-
tung, wenn dies.erforderlich ist, dam die Arbeitnehmeivertretung ihre Aufgaben eriül-
lön kann.

Abschnitt   2

Ansprüche   bei    Rechtsverletzungen

§5

•     Beseitigung und unterlassung

Der lnhaber des Geschäftsgeheimnisses kann den Rechtsverletzer auf Beseitigung der
Beeinträchtigung  und  bei  Wiederholungsgefahr auch  auf Unterlassung  in  Anspruch  neh-
men. Der Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine Rechtsverletzung erst-
malig droht.

§6

Vernichtung; Herausgabe; Rückruf; Entfernung und Rücknahme vom Markt

Der lnhaber des Geschäftsgeheimnisses kann den  Rechtsverletzer auch in Anspruch
nehmen auf
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1..    Vernichtung  oder Herausgabe der'im  Besitz:oder Eigentum des  Rechtsverletzers ste-
henden Dokumente, Gegenstände, Materialien, Stoffe oder elektronischen Dateien, die
das Geschäftsgeheimnis enthalten oder verkörpern,

2.     Rückfufdes rechtsverletzenden produkts,   .

3.     dauerhafte Entfernung der rechtsverletzenden produkte aus den veririebswegen,

4.     Vernichtung der rechtsverietzenden produkte oder

5.     Rücknahhie  der rechtsverletzenden  Produkte vom  Markt,  wenn  der Schutz  des  Ge-
schäftsgeheimnisses hierdurch .nicht beeinträchtigt wird.

U §7

Auskunft üb6r rechtsverletzende Produkte; Schadensersatz

(1)   Der lnhaber des Geschäftsgeheimnisses kann vom Rechtsverletzer Auskunft über
folgende Angabön Über die Herkunft und den Vertriebsweg von rechtsverletzenden Produk-
ten verlangen:

1.     Namen  und Anschrift der  Hersteller,  Lieferanten  und  anderer Vorbesitzer der rechts-
verletzenden Produkte sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die
sie bestimmt waren, und

2.     die  Menge der hergestellten,  bestellten,  ausgeliefehen  oder erhaltenen  rechtsverlet-
zenden Produkte sowie über die Kaufpreise.

(2)   Erteilt der Rechtsverletzer vorsätzlich oder grob fahrlässig die Auskunft nicht, ver-
spätet, falsch oder unvollständig,  ist er dem lnhaber des Geschäftsgeheimnisses zum Er-
satz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§8

Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit

Die Ansprüche näch den §§ 5 bis 7 Absatz i  sind ausgeschiossen, wenn die Erfüiiung
im Einzelfall unverhältnismäßig wäre unter Berücksichtigung insbesondere

1.     des weftes oder eines anderen spezifischen Merkmals.des Geschäftsgeheimnisses,

2.     der getroffenen Geheimhäitungsmaßnahmen,

3.     des  Verhartens  des  Rechtsverletzefs  bei  Erlangung,  Nutzung  oder Offenlegung  des•   Geschäftsgeheimnisses,

4.     der Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder cmenlegung des Geschäftsgeheimnisses,

5.     der berechtigten lnteressen des lnhabers des Geschäftsgeheimnisses und des Rechts-
verletzers  sowie  der Auswirkungen,  die die  Eriüllung  der Ansprüche für beide  haben
könnte,

6.     der berechtigten lnteressen Dritter, `oder

7.     des öffentlichen  lnteresses.
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§9

Haftung des Rechtsverletzers

(1)   Ein  Rechtsverletzer,  der vorsätzlich  oder fahrlässig  handelt,  ist dem  lnhaber des
Geschäftsgehe`imnisses, zum   Ersatz   des   daraus   entstehenden   Schadens   verpflichtet.
§ 619a des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.

(2)   Bei  der  Bemessung  des  Schadenseisatzes  kann  auch  der  Gewinn,  den  der
Rechtsverletzer  durch  die Verletzung  des  Rechts` erzielt  hat,  berücksichtigt  werden.  Der
Schadensersatzanspruch  kann  auch  auf der Grundlage  des  Betrages  bestimmt werden,
den der Rechtsverletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die
Zustimmung zu Erlangung,  Nutzung oder Offenk3gung des Geschäftsgeheimnisses einge-
holt häfte.

(3)   Der  l`nhaber des  Geschäftsgeheimnisses  kann  auch  wegen  des  Schadens,  der
nicht Vermögensschaden ist, von dem Rechtsverletzer eine Entschädigung in Geld verlan-
gen, soweit qies der Billigkeit entspricht.

§10

Abfindung in Geld

(1)    Ein Rechtsverletzer, der weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt'hat, kann zur
Abwendung der Ansprüche nach den §§ 5 oder 6 den lnhaber des Geschäftsgeheimnisses
in Geld abfinden, wenn dem  Rechtsverletzer durch'die ErFüllung der Ansprüche ein unver-
hältnismäßig großer N.achteil entstehen würde  und wenn die Abfindung  in  Geld  als  ange-
messen erscheint.

(2)   Die  Höhe  der Abfindung  in  Geld  bemisst  sich  nach  der Vergütung,  die  ih  Falle
elner vertraglichen  Einräumung des  Nutzungsrechts  angemessen wäre.  Sie dari den  Be-
trag nicht übersteigen, der einer Vergütung im Sinne von Satz 1 für die Länge des Zeitraums
entspricht,  in  dem  dem  lnhaber  des  Geschäftsgeheimnisses  ein  Unterlassungsanspruch
zusteht.

§11

Haftung des lnhabers eines Unternehmens
'

lst der Rechtsverletzer  Beschäftigter oder Beauftragter eines  Unternehmens,  so  hat
der lnhaber des  Geschäftsgeheimnisses die Ansprüche nach den  §§ 5 bis  7 auch gegen
¢en .lnhaber.des  Unternehmens.  Für den Anspruch  nach  § 7 A.bsatz 2 gilt dies  nur,  wenn
der lnhaber des Unternehmens vorsätzlich oder grob fahrlässig die Auskunft nicht, .verspä-
tet, falsch oder unvollständig eneilt hat.

§12

Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjährung

Hat der Rechtsverletzer ein Geschäftsgeheimnis vorsätzlich oder fahrlässig erlangt, of-
fengelegt oder genutzt und durch diese Verietzung eines Geschäftsgeheimnisses auf Kos-
ten des lnhabers des Geschäftsgeheimnisses etwas erlangt, so ist er auch nach Eintritt der
Verjährung des Schadensersatzanspruchs nach § 9 zur Herausgabe nach den Vorschriften
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des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtferiigten Bereicherung
verpflichtet.  Dieser Anspruch verjähri sechs Jahre nach seineT Entstehung.

§13

Missbrauchsverbot     ,
•      Die Geltendmachung derAnsprüche nach diesem Gesetz ist unzulässig, wenn sie un-

ter Berücksichtigung der gesamten Umstände missbräuchlich ist. Bei missbräuchlicher Gel-
tendmachung kann der Anspruchsgegner Ersatz der für seine Rechtsverteidigung eriorder-
lichen Aufwendungen verlangen. Weiter gehende Ersatzansprüche bleiben unberührt.

Ab'schnltt   3

Verfahren   in.  Geschäftsgeheimnisstreitsa'chen

§14

Sachliche und örtliche Zuständigkeit; Verordnungsemächtigung

(1)   Für Klagen,  durch die Ansprüche  nach diesem Gesetz geltend  gemacht werden
(Geschäftsgeheimnisstreitsachen) , sind die Zivilkammern der Landgerighte ohne Rücksicht
auf den Streitweft ausscmeßlich zuständig.

(2)   Für Geschäftsgeheimnisstreitsachen  ist das  Gericht  ausschließlich  zuständig,  in
dessen  Bezirk  der  Beklagte  seinen  allgemeinen  Gerichtsstand  hat.  Hat  der  Beklagte  im
lnland  keinen  allgemeinen  Gerichtsstand,  ist  nur das  Gericht zuständig,  in  dessen  Bezirk
die Handlung begangen worden ist.

(3)   Die Landesregie;ungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung einem'Land-
gericht die Geschäftsgeheimnisstreitsachen  der Bezirke mehrerer Landgerichte zuzuwei-
sen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die
Landesjustizverwaltungen  übertragen.  Die  Länder können  außerdem  durch Vereinbarung
die den Gerichten eines  Landes  obliegenden  Geschäftsgeheimnisstreitsachen  insgesamt
oder teilweise dem zuständigen Gericht eines anderen Landes übertragen.

§15

' Geheimhaltung

(1)   ln Geschäftsgeheimnisstre;tsachen kann das Gericht der.Hauptsache auf Antrag
einer Partei streitgegenständliche  lnformationen  ganz oder teilweise  als  geheimhaltungs-
bedürftig einstufen, wenn diese ein Geschäftsgeheimnis sein können.

(2)   Die Paneien,  ihre Prozessvertreter, Zeugen]  Sachverständige,  sonstige Vertreter
und alle sonstigen Personen, die an Geschäftsgeheimnisstreitsachen beteiligt sind oder die
Zugang zu Dokumenten eines solchen Verfahrens haben, müssen als geheimhaltungsbe-
dürftig eingestufte  lnfomationen  vekraulidh  behandeln  und  dürfen  diese  außerhalb eines
geric'htlichen  Verfahrens  nicht  nutzen  oder  offenlegen,  es  sei  denn,  dass  sie  von  diesen
außerhalb des Verfahrens Kenntnis erlangt h'aben.

U
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§16

0rdnungsmittel

Das  Gericht  kann  bei  Zuwiderhandlungen  gegen  die  Verpflichtungen  nach  § 15  Ab-
satz 2 ein Ordnungsgeld bis zu  1  000 Euro oder Ordnungshaft bis zu einer Woche festset-
zen und sofort vollstrecken. Bei der Festsetzung von Ordnungsgeld ist zugleich für den Fall,
dass dieses  nicht beigetrieben werd6n  kann,  zu  bestimmen,  in welchem Maße Ordnungs-
haft an seine Stelle trift.

§17

Ger`eimhaltung nach Abschluss des Verfahrens

Die Verpflichtungen nach § 15 Absatz 2 bestehen auch nach Abschluss des gerichtli-
chen Veriahrens fon. Dies gilt nicht, wenn das Gericht das Vorliegen des streitgegenständ-
lichen  Geschäftsgeheimnisses  durch  rechtskräftiges  Urieil  verneint  hat  oder  sobald  die
streitgegenständlichen  lnfomationen  für  Personeh  in  den  Kreisen,  die  üblicheirweise  mit
solchen lnfomationen umgehen, bekannt oder ohne weiteres zugänglich werden.

§18

Weitere geri6htliche Beschränkungen

(1)   Zusätzlich zu §  15.Absatz  1  beschränkt das Gericht der Hauptsache zur Währung
von  GeschäftsgeheirT`nissen  auf Antrag  einer Partei  den  Zugang  ganz  oder teilweise  auf
eine bestimmte Anzahl 'von Personen

1.     zu von den Paneien oder Dritten eingereicht.en oder vorgelegten Dokumenten, die Ge-
schäftsgeheimnisse enthalten können,  oder

2.     zur mündlichen verhandlung, bei der Geschäftsgeheimnisse.offengelegt weTden könn-
ten,  und zu der Aufzeichnung oder dem Protokoll der mündlichen Verhandlung.

Dies  gilt  nur,  soweit  nach  Abwägung  aller  Umstände  das  Geheimhaltungsinteresse  das
Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehör auch unter Beachtung ihres Rechts auf effekti-
ven  Rechtsschutz und ein faires Verfahren  übersteigt.  Es ist jewejls mind.estens einer na-
türlichen  Person jeder Partei  und  einem  ihrer Prozessvertreter oder sonstigen Vertretern
Zugang  zu  gewähren.  lm  Übrigen  bestimmt das  Gericht  nach  freiem  Emessen,  welche
Anordnungen zur Erreichung des Zwecks eriorderlich sind.

(2)   Wehn  das 'Gericht  Beschränkungen  nach  Absatz 1   Satz 1  trifft,  dari  Dritten  und
nicht zugelassenen Pörsonen nur eine Fassung des Urieils, von Beschlüssen oder Veriü-
gungen zurverfügung gestellt werden, in der die Geschäftsgeheimnisse enthaltenden Aus-
führunger! gelöscht oder geschwärzt wurden.

(3)   Die §§ 15 bis  18 Absatz 1  und 2 gelten  entsprechend  im Verfahren der Zwangs-
vollstreckung, wenn das Gericht der Hauptsache lnfomationen nach § 15 Absatz 1  als ge-
heimhaltungsbedürftig eingestuf( oder zusätzliche Beschränkungen  nach Absatz 1  Satz 1
getroffen  hat.
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§19

Verfahren bei Maßnahmen nach den §§ 15 bis l8      .

(1)'  Das Gericht der Hauptsache kann  eine Maßnahm6  nach  §  15 Absatz`1  und  §  18
Absatz 1  ab Anhängigkeit des Rechtsstreits anordnen.

(2)   Die andere Partei ist spätestens nach Anordnung der Maßnahme vom Gericht zu
hören.  Das Gericht kann die Maßnahmen nach Anhörung der Parteien aufheben oder abJ
ändern.

(3)   Die  den  Antrag  nach  § 15  Absatz 1   oder  § 18  Absatz 1  stellende  Paftei  muss
glaubhaft  machen,  dass  es  sich  bei  der  streitgegenständlichen  lnfomation  um  ein  Ge-
schäftsgeheimnis handelt.

(4)   Werden mit dem Antrag oder nach einer Anordnung nach §  15 Absatz 1  oder einer
Anordnung  nach  § 18 Absatz 1  Nummer 1  Schriftstücke  und  sonstige  Unteriagen  einge-
reicht oder vorgelegt, muss die .den Antrag stellende Partei diejenigen Ausführungen kenn-
zeichnen,  die  nach  ihrem  Vorbringen  Geschäftsgeheimnisse  enthalten.  lm  Fall  des  § 18
Absatz 1  Nummer 1  muss sie zus,ätzlich eine Fassung ohne Preisgabe von Ges.chäftsge-
heimnissen voriegen,  die eingesehen werden 'kann. Wird keine solche um die Geschäfts-
geheimnisse reduziehe Fassung vorgelegt, kann das Gericht von der Zustimmung zur Ein-
slchtnahme ausgehen, es sei denn, ihm sind besondere Umstände bekannt, die eine solch.e
Vemutung nicht rechtfertigen.

(5)   bas Ger.icht ents.cheidet über den Antrag  durch  Beschluss.  Beabsichtjgt das 'Ge-
richt die Zurückweisung des Antrags, hat es die den Antrag stellende Partei darauf und die
Gründe  hierfür hinzuweisen  und  ihr binnen  einer zu  bestimmenden  Frist Gelegenheft zur
Stellungnahme zu. geben.  Die Einstufung als geheimhaltungsbedürftig  nach § 15 Absatz 1
und die Anordnung  der Beschiänkung  nach  §  18 Absatz 1  kann  nur gemeinsam  mit dem
Rechtsmittel  in  der Hauptsache  angefochten  werden.  lm  Übrigen findet die  sofohige  Be-
schwerde statt.

(6)   Gericht der Hauptsache im Sinne dieses Abschnitts ist

1. clas Gericht des. ersten Rechtszuges oder

2. das Berufungsgericht, wenn die Hauptsache ih der Berufungsinstanz anhängig ist.

§20

Bekanntmachung des Urteils

•     (1)   Der obsiegenden  Partei einer Geschäftsgeheimhisstreftsache kann  auf Antrag  in

der.Urteilsfomel  die  Befugnis  zugesprochen werden,  das  Urteil  oder lnformationen  über
das  Urteil  auf  Kosten  der  unterliegenden  Pariei  öffentlich  bekannt zu  machen,  wenn  die
obsiegende Partei  hieriür ein  berechtigtes  lnteresse darlegt.  Fom und  Umfang der öffent-
lichen Bekanntmachung werden unter BerücksiQhtigung der berechtigten lnteressen der im
Urteil genannten Personen in der Urteilsfomel bestimmt.

(2)   Bei  den  Entscheidungen  über  die  öffentliche  Bekanntmachung  nach  Absatz  1
Satz 1  ist zu berücksichtigen:

1.     derwert des Geschäftsgeheimnisses,



-12  -                      Bearbeitungsstand:  11.04.2018   9:46 Uhr

2.     das verhalten des Rechtsverletzers bei Erlangung, Nutzung oderoffenlegung des Ge-
schäftsgeheimnisses,

3.     die Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder offenlegung des Geschäftsgeheimnisses
und

4..   die Wahrscheinlichkeit 'einer weiteren  rechtswidrigen  Nutzung  oder Offenlegung  des
Geschäftsgeheimnisses durch den Rechtsverletzer.

(3)   Das Urteil dari erst nach  Rechtskraft bekannt gemacht werden,  es sei denn, das
Gericht bestimmt etwas anderes.

§21

Streitwertbegünstigung

(1)   Macht bei Geschäftsgeh`eimnisstreitsachen eine Panei glaubhaft, dass die Belas-
tung mit den Prozessk,osten  nach dem vollen Streitweri ihre wirischaftliche Lage erheblich
gefährden würde,  so kann  das  Gericht auf ihren Antrag  anordnen,  dass die Verpflichtung
dieser Partei zur Zahlung  von  Gerichtskosten sich  nach dem  ihref Wirtschaftslage  ange-
passten Teil des Streitwens bemisst.

(2)   Die Anordnung nach Absatz 1  bewirkt auch, dass

1.     die  begünstigte  Partei  die  Gebühren  ihres  Rechtsanwalts  ebenfalls  nur  nach  diesem
.    Teil des Streitwerts zu entrichten hat,

2.     die begünstigte  Panei,  soweit ihr Kosten  des  Rechtsstreits  auferlegt werden  oder so-
weit sie diese übernimmt, die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebühren  und die
G6bühren seines Rechtsanwalts nur nach diesem Teil des Streitwens zu erstatten hat
und

3.     der Rechtsanwalt der begünstigten pariei seine Gebühren von dem Gegner nach dem
für diesen geltenden  Streitwert beitreiben  kann,  soweit die außergerichtlichen  Kosten
dem Ge.gner auferlegt oder von ihm über.nommen werden.

(3)   Der Antrag nach Absatz 1  ist vor der Verhandlung zur Hauptsache zu stellen.  Da-
nach ist er nur zulässig, wenn  der angenommene oder festgesetzte  Streitwen durch das
Gericht heraufgesetzt wird. Der Antrag kann vor der Geschäftsstelle des Gerichts zur Nie-
derschrift erklärt werden. Vor der `Entscheidung über den Antrag ist der Gegner zu  hören.

Abschnitt   4

Strafvorschriften

§22

Strafvorschrif(en

(1)   Mit  Freiheitsstrafe  bis  zu  drei  Jahren  oder  mit  Geldstrafe  wird  bestraft,  wer  zur
Förderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs, aus Ei`gennutz, zugunsten eines Drit-
ten oder in der Absicht, dem lnhaber eines Unternehmens Schaden zuzufügen,
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1.     entgegen § 3 Absatz 1  Nummer 1  ein Geschäftsgeheimnis erlangt,

2.     entgegen § 3 Absatz 2 Nummer 1  Buchstabe a ein Geschäftsgeheimnis nutzt oder of-
fenlegt oder

3.     entgegen § 3 Absatz 2 Nummer 3 als eine bei einem Unternehmen  beschäftigte Per-
Son ein Geschäftsgeheimnis, das ihr im Rahmen de.s Besch.äftigungsverhältnisses an-
veriraut worden  oder zugänglich  geworden  ist,  während  der Geltungsdauer des  Be-
schäftigungsverhältnisses offenlegt.

(2)   Ebenso wird bestraft, wer zur Förderung de.s eigenen oder fremden Wettbewerbs.,
aus Eigennutz,  zugunsten eines  Driften  oder in der Absicht,  dem  lnhaber eines Unterneh-
mens Schaden zuzufügen, ein Geschäftsgeheimnis nutzt oder offenlegt, das er durch eine
fremde Handlung nach Absatz 1  Nummer 2 oder Nummer 3 erlangt hat.

(3)   Mit Freiheitsstrafe  bis zu  zwei  Jahren  oder mit Geldstrafe wird  bestraft,  wer zur
Förderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs oder aus Eigenniitz entgegen § 3 Ab-
satz 2 Nummer 2 oder Nummer 3 ein Geschäftsgeheimnis, das eine ihm im geschäftljchen
Verkehr anvertraute geheime Vorlage oder Vorschrift technischer Art ist,  nutzt oder offen-
legt.     ,

(4)   Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren ;der m Geldstrafe wird bestraft, wer

1.     in den Fällen des Absatzes 1  oder des Absatzes 2 gewerbsmäßig handelt,

2. .   in den Fällen des Absatzes 1  Nummer 2 oder Nummer 3 oder des Absatzes 2 bei der
Offenlegung weiß, dass das Geschäftsgeheimnis im Ausland genutzt werden soll, oder

3.     in den Fällen des Absatzes l  Nummer 2 oderdes Absatzes 2 das Geschäftsgehe.mnis
im Ausland  nutzt.

(5)   Der versuch ist strafbar.

(6)   § 5  Nummer 7  des  Strafgesetzbuches  gilt entsprechend.  Die  §§ 30  und  31  des
Strafgesetzbuches gelten entsprechend, wenn der Täter zur Förderung des eigenen oder
fremden Weftbewerbs oder aus Eigennutz handelt.

(7)   Die Tat wird nur auf Antrag veriolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde
wegen des besonderen öffentlichen lnteresses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von
Amts wegen für geboten hält.

Ahikel 2

' Änderung der Strafprozessordnung
\

Die  Strafprozessordnung  in  der  Fassung  der.Bekanntmachung  vom  7.  April   1987
(BGBl.1  S.1074,1319).  die  zuletzt durch  Artikel 2  des  Gesetzes  vom  30. Oktober  2017
(BGBl.  I S.  3618) geänderi worden  ist, wird wie folgt geändert:

1.     In § 374 Absatz 1  Nummer 7 werden die Wörter „den §§ 16 bis 19 des Ges.etzes gegen
den  unlauteren Weftbewerb" durch die Wörter „§  16 des`Gesötzes geden den unlaute-
ren Wettbewerb und § 22 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen" er-
setzt.



-14  -                      Bearbeftungsstand:  11.04.2018   9:46 Uhr

2.     ln § 395 Absatz 1  Nummer 6 werden  die Wörier „und den §§ 16 bis  19 des  Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb" durch ein Komma und die Wörter „§ 16 des Geset-
zes gegen den  unlauteren Wettbewerb und  § 22 des Gesetzes zum  Schutz von  Ge-
schäftsgeheimnissen" ersetzt.

Artikel 3

Änderung des Gerichtskostengesetzes

§ 51  des Gerichtskostengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Feb-
ruar 201.4  (BGBl,1 S.154),  das zuletzt durch Ahikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom  18.
20,17 (BGBl.1  S.  2739)geändert worden  ist, wird wie folgt geändert:

1.     ln Absatz 2 werden nach den wörtern „Gesetz gegen den unlauteren weftbewerb" die
Wörter „und nach dem Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen`` eingefügt.

2.     ln Absatz 5 werden nach dem woft „Designgesetzes" ein Komma und die wörier„§ 21
des 'Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen" eingefügt.

Artikel 4

Änderung des Ges.etzes gegen den un[auteren Wettbewerb

Dje §§ 17 bis 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der
Bekanntmachung  vom  3.  März 2010  (BGBl.1  S. 254), das zuletzt durch Ariikel 4 des  Ge-
setzes v6m 17. Februar 2016 (BGBl.1 S. 233) geändert worden ist, werden aufgehoben.

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz trift am  ...[einsetzen:  Datum des Tages drei Monate nach der Verkün-
dung] in  Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Mit dem vorliegenden Entwuri wird der Schutz von  Geschäftsgeheimnissen  entsprechend
unionsrechtlichen Vorgaben verbessert.

1.           Zielsetzung und Notwendigke]t der Regelungen

Der Entwurf setzt die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Pahaments
und  des  Rates vom 8. Juni  2016  über den  Schutz vertraulichen  Know-hows  und vertrauli-
cher  Geschäftsinfomationen  (Geschäftsgeheimnisse)  vor. rechtswidrigem  Ewerb  sowie
rechtswidriger Nutzung  und  Offenlegung  (Abl.  L  157 vom  15.6.2016,  S.1) um (im Folgen-
den:  Richtlinie (EU) 2016/943).  Diese muss bis zum 9. Juni 2018 umgesetzt weiden  (Aiti-
kel  19 Absatz  1  Richtlinie  (EU) 2016/943).

Die bestehenden  rechtlichen  Regelungen  reichen  für eine  Umsetzung  der Vorgaben  der
Richtlinie nicht aus. Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen wird im deutschen Recht bis-
lang über die Strafvorschriften der §§ 17 bis 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG) sowie über die §§ 823, 826 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) gegebe-
nenfalls  in Verbindung  mit §  1004  BGB  analog  gewährleistet.  Dies genügt den Vorgaben
der Richtlinie  (EU) 2016/943 nicht,  da diese eine Verletzung von Geschäftsgeheimnissen
•nicht wie die §§ 17 bis 19 UWG vom Vorliege.n einer besonderen Absicht abhängig macht.
Daher ist eine ergänzende zivilrechtliche  Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie so-
wie eine Anpassung der Strafvorschriften eriorderlich.

11.          Wesentlicher lnhalt des Entwurfs

Die Richtlinie (EU) 2016/943 wird durch ein neues Stammgesetz umgesetzt,  Dadurch wird
ein in sich stimmiger §chutz vor der rechtswidrigen Erlangung, der rechtswidrigen Nutzung
und der rechtswidrigen Offenbarung von Geschäftsgeheininissen verwirklicht. ln dieses Ge-
setz werden die bisherigen Strafvorschriften des UWG in modifizieher Form aufgenommen.

Ariikel 1  enthält das neue Gesetz zum Schutz von Gesch.äftsgeheimn'issen (GeschGehG).
Abschnitt 1   sieht  allgemeine  Regelungen  vor  wie  eine  Definition  des  Begriffs  des  Ge-
schäftsgeheimnisses  in §  1  Nummer 1  und  Handlungsverbote zum Schutz von Geschäfts-
gehejmnissen, bei deren Missachtung eine rechtswidrige Erlangung beziehungsweise eine
rechtswidrige  Nutzung  oder Offenlegung  eines Geschäftsgeheimnisses voriiegt (§ 3).  § 4
enthält Rechtferiigungsgründe zu diesen Verboten, so kann zum Beispiel je nach den Um-
ständen  des  Einzelfalls  ein  Verstoß  gegen  § 3  bei  der rechtmäßigen  Ausübung  der Mei-
nungsfreiheit oder bei der Aufdeckung eines Fehlverhaltens oder einer rechtswidrigen Tä-
tigkeit gerechtfertigt sein.

Abschnitt 2  enthält  die Ansprüche  des  lnhabers  des  Geschäftsgeheimnisses  gegen  den
Rechtsverletzer bei einer rechtswidrigen Erlangung, eher rechtswidrigen Nutzung oder ei-
ner.rechtswidrigen  Offenlegung.  Hierzu  zählen  Ansprüche  auf Beseitigung  und  Unterlas-
sung (§ 5), Vernichtung, Herausgabe und Rückruf (§ 6), Auskunft (§' 7) und Schadensersatz
bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Ve,rletzung (§ 9). Werden Ansprüche missbräuchlich gel-
tend gemacht, hat der Anspruchsgegner Anspruch auf den Ersatz der für seine Rechtsver-
teidigung erforderiichen Aufwendungen (§  13).  Diese Ansprüche verjähren nach den allge-
meinen Verjährungsvorschriften des BGB.  Eine Sonderverjährungsregelung wurde  nur für
den Herausgabeanspruch  nach Eintritt der Verjährung (§  12) getrofFen.
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ln Abschnitt 3 werden Regelungen .zum zivilgerichtlichen Verfahren bei der Verletzung von
Geschäftsgeheimnissen getroffen. Der` Rechtsschutz der-Betroffenen wird durch Rei]elun-
gen zur Geheimhaltung im gerichtlichen Verfahren jn den §§  15 bis 18 dauerhaft verbesseri.

Abschnitt 4 enthäl{ die zuvor in  den  §§  17 bis  19 UWG  enthaltenen  Strafvorschriften zum
Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

Die Artikel 2 bis 4 nehmen die erforderlichen Folgeänderungen in der Strafprozessordnung
(Stpo), dem Gerichtskostengesetz (GKG) und dem UWG vor.

111.          Alternative n

Keine.

Der Schutz von  Geschäftsgeheimnissen  kann weder den  Marktverhaltensregelungen  des
UWG  noch. den  voll§tändigen  lmmaterialgüterrechten  wie  zum  Beispiel  dem  Patent-  und
Markenrecht zugeordnet werden.  Unterschiede  zu  den  lmmaterialgüterrechten  bestehen
insofern, als der Schutz von Geschäftsgeheimnissen von der tatsächlichen Geheimhaltung
der lnfomation abhängt und keine besondere Qualität der lnfomationen für den rechtlichen
Schutz erforderlich ist. Von den reinen Marktverhaltensregelungen. des UWG unterscheidet
sich der Schutz von Geschäftsgeheimnissen insofem,  als er sich auf eine lnfomation be-
zieht, die handelbar ist und  regelmäßig winschaftlichen Wert besitzt.

Dä die Strafvorschriften zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen  bislang  in den §§ 17 bis
19 UWG geregelt sind, wäre eine Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 im UWG selbst
grundsätzlich  denkbar gewesen.  Die  Richtlinie  (EU)  2016/943  sieht jedoch  differenzierte
Vorschriften  zur  rechtswidrigen  Erlangung,  zur  rechtswidrigen  Nutzung  und  Offenlegung
sowie zu den daraus resultierenden  Rechtsfolgen vor, die unabhängig von einem Wettbe-
werbsverhältnis  bestehen.  Dies passt nicht zu den  Marktverhaltensregelungen des  UWG
und würde den Charakter des Gesetzes deutlich verändern.  Daher ist die Schaffung eines
neuen Stammgesetzes die sachgemäße Lösung.

IV.        Gesetzge bu ngskom pete nz

Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  für  die  in  Ariikel 1  enthaltenen  Regelungen
ergibt sich übeiwiegend aus Artikel 73 Absatz 1  Nummer 9 des Grundgesetzes (GG -ge-
werblicher Rechtsschutz).  Für diö Regelungen in Artikel 1  §§  14 bis 21  sowie Ahikel 2 und
Artikel 3  beruht  die Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  auf Artikel 74 Absatz 1  Num-
mer 1  GG  (Gerichtsveriassung,  gerichtliches Verfahren)., Für Artikel  1  § 22 sowie Artikel 4
ergibt  §ich  die  Gesetzgebungskompetenz  aus  Anikel 74  Absatz 1   Nummer.1   GG  (Straf-
recht).

V.         Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen union  und völkemechtlichen
Verträgen

Der  Entwuri ist  mit dem  Recht  der  Europäischen  Union  und  völkerrechtlichen  Verträgen
vereinbar,  die die Bundesrepublik Deutschland  abgeschloss`en  hat.  Er setzt die Vorgaben
der Richtlinie (EU) 2016/943 und damit Recht der Europäischen Union in nationales Recht
um.  Der  Entwurf enthält  in  dem  neuen  Stammgesetz  in  Anikel  1  einige  Regelungen,  die
nicht  unmittelbar  aus  der  Richtlinie  (EU)  2016/943  hervorgehen.  Hierzu  zählen  der  An-
spruch auf Auskunft (§ 7), die Haftung des lnhabers eines Unternehmens (§ 11) sowie Re-
gelungen zur Zuständigkeit der Gerichte (§  14) und eine Härtefallregelung in der Streitwert-
begünstigung  (§ 21).  Diese  Regelungen sind für ein  neues Stammgesetz erforderlich  und
in verwandten Gesetzen wie dem UWG, dem Patentgesetz (PatG), dem Urheberrechtsge-
sötz (UrhG) und dem Markengesetz (MarkenG) ebenfalls enthalten.
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Der Entwurf entspricht auch den Verpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutschland auf
Grund von internationalen Verträgen übernommen hat. Nach Artikel 39 Absatz 2 des Über-
einkommens   über   handelsbezogene   Aspekte   der   Rechte   des   geistigen   Eigentums
(BGBI.199411  S.1438,.1730  -TRIPS)  müssen  die  Mitgliedstaaten  zur  Sicherung  eines
wirksamen  Schutzes  gegen  den  unlauteren We.ttbewerb  „nicht  offenbarte  lnfomationen"
insofern  schützen,  als juristische und  natürliche Personen verhindern  können sollen,  dass
lnfomationen, die rechtmäßig  unter ihrer Kontrolle stehen, ohne ihre Zustimmung auf eine
Art  und  Weise  erworben  oder  benutzt werden,  die  den  anständigen  Gepflogenheiten  in
Händei und Gewerbe widersprechen.

Vl.        Gesetzesfolgen

1.     Rechts-und verwaltungsve+einfachung

Verwaltungsveriahren werden von diesem Entwurf nicht berühn, da die Durchsetzüng des
Schutzes von  Geschäftsgeheimnissen  zivilrechtlich  ausgestaltet  ist.  Die Regelungen  zum
Strafverfahren  in Abschnitt 4 ent§prechen den bisherigen  Regelungen  in den  §§ 17 bis  19
UWG.

2.    Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen
Entwicklung im Sinne der Deutschen` Nachhaltigkeitsstrategie. Ein verbessener Schutz von
Geschäftsgeheimnissen stärkt die  lnnovationsfähigkeit der deutschen Winschaft und folgt
damit der  Regel  6  des  Nachhaltigkeitsmanagementsystems.  Durch  die Ausnahmetatbe`
stände.wird gleichzeitig das Recht. auf lnfomationsfreiheft, die Pressefreiheit und das Recht
zur Offenbarung von Missständen klargestellt. Das trägt zur gesellscha.ftlichen Teilhabe der
Bürgerinne`n  und  Bürger  und  damit  zum  gesellschaftlichen  Zusammenham  im  Sinne  der
Regel 10 des Nachhaltig-keitsmanagementsystems bei.

3.     Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsauf`^iand

Die Gesetzesänderungen und ihr Vollzug führen weder bei Bund und Ländern noch bei den
Gemeinden zu Mehrausgaben oder Mindereinnahmen..

4.     Erfürlungsaufwand                                                                                                               ,

a) Bürgerinnen und Bürger

Für Bürgerinnen  und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

b) Wirtschaft

Für Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, können aus der Anwen-
dung der Vorschriften zusätzliche Kosten entstehen, da sie angemess?ne Schutzmaßnah-
men für ihre Geschäftsgeheimnisse treffen müssen, um dem Schutzbereich des Gesetzes
zu  unterfallen,  und  diese Schutzmaßnahmen möglicherweise dokumentieren  müssen.  Al-
lerdjngs können die Unternehmen selbst entscheiden, ob sie den Schutz für ihre Geschäfts-
göheimnisse  mit den  damit verbundenen  Schutzmaßnahmen wählen.  Der Zeit- und  Kos-
tenaufw.and hierfür kann nicht seriös geschätzt weiden. Es können keine Erfahrungswehe
aus existierenden Veriahren zur analogen Schätzung  herangezogen werden  Bei dem Er-
füllungsaufwand  handelt es sich  um einen  einmaligen Aufwand zur Einschätzung,.welche
Maßnahmen zum Schutz des Geschäftsgeheimnis`ses erforderlich sind,  und  um einen lau-
fenden Aufwand zur Umsetzung.  Der Aufwand beruht a.uf einer 1 :1-Umsetzung der Richtli-
nie  (EU)  2016/943.  Der  Erfüllungsaufwand  unterfällt  nicht  dem  Anwendungsbereich  der
„One in, one out"-Regel.
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c) Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Keiner.

5.    Weitere Kosten

Der Entwurf verbessert den Schutz von Geschäftsgeheimnissen,  indem zivilrechtliche An-
sprüche  ausgebaut  werden  und  besondere  Geheimhaltungsregelungen  im  zivilgerichtli-
chen Verfahren bei der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vorgesehen werden.  Dies
wird  zu  einer  Mehrbelastung  der  ordentlichen  Gerichte führen.  Mangels Anhaltspunkten,
wie viele Ansprüche wegen der Verletzung von G.eschäftsgeheimnissen tatsächlich geltend
gemacht werden,  kann diese Mehrbelastung jedoch  nicht bezifferi werden.  Die Länder er-
halten  aber die  Meglichkeit,  die  Mehrbelastung  besser aufzufangen,  ind6m sie  nach  Arti-

' kel  1  § 14 Absatz 3 gegebenenfalls die gerichtliche Zuständigkeit konzentrieren.

Kosten für soziale Sicherungssysteme werden  nicht erwartet. Auch sind  keine Auswirkun-
gen auf das Preisniveau,  insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, ersichtlich. .

6.    Weitere Gesetzesfolgen
•Weitere Gesetzesfolgen , insbesondere verbraucherpolitische, gleichstellungspolitische und

demografische Auswirkungen, sind nicht zu erwaften.

Vll.       Befristung; Evaluierung

Der Entwuri sieht zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 die Schaffung eines neuen
Stammgesetzes vor sowie die sich daraus ergebenden Änderungen bestehender Gesetze.
Das  Stammgesetz wird  auf Grund der unbefristeten  Geltung der Richtlinie  (EU) 2016/943
für eine unbestimmte Zeit eriorderlich sein.  Daher ist eine Befristung  nicht vorgesehen.

Eine  Evaluierung  ist  nicht  erforderlich.  Unternehmen  können  selbst  entsch.eiden,  ob  sie
Maßnahmen zum Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse treffen möchten, um dem Schutz des
Gesetzes  zu  unterfallen.  Daher  kann  der  hierfür  anfallende  Eriüllungsaufwand  nicht  ge-
schätzt werden, auch weil die Maßnahmen abhängig von der Ah des Geschäftsgeheimnis-
ses und des Unternehmens sehr unterschiedlich sein können.  Eine Evaluierung würde au-
ßerdem nicht in einem angemessenen Verhältnis zu den daraus zu gewinnenden Erkennt-
nissen stehen, da es sich um die Umsetzung von mindesthamonisierenden EU-Vorgaben
handelt.  Um zu  überprüfen,  ob ein  höheres Schutzniveau angemessen sein  könnte,  wird
ein Eriahrungsaustausch etwa fünf Jahre nach lnkrafttreten des Gesetzes für ausreichend
erachtet.-

8. Besonderer Teil

Zu äffiffiE#ü (Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen -GeschGehG)

(Allgemeines)

zu äS (BegrifFsbestimmungen)

Die  Regelung  setzt  die  Begriffsbestimmungen  aus Adikel 2  der  Richtlinie  (EU)  2016/943
um.
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Zuffiffri
Nummer.1  enthän die Defmion des Geschäftsgeheimnisses und da" die Voraussetzung
für die Eröffnung  des  Schutzbereiches  der Richtlinie  (EU)  201.6/943.  Der Begriff des  Ge-
schäftsgeheimnisses umfasst den ebenfalls `in der Richtlinie verwendeten Begriff des Know-
hows und den  im deutschen  Recht verwendeten Begriff des  Betriebsgeheimnßses, wenn
diese lnfomationen den in den Buchstaben a und b aufgestemen Voraussetzungen genüT
gen,  da die  Unterscheidung  keine  praktjsche  Relevanz  besftzt.  Es  kann  sich  sowohL um
technisches wie auch  um kaufmännßches`Wissen  handeln.. AusweisMch des ErwäaunQs-
arunds  14 der Richtl"e (EU\ 2016/943.  muss sowohl ein  lecimmes  lnteresse an der Ge-
hemha"na bestehen. aß auch dLe lecmme En^rartunq. dass diese Vertraulichkeft aewahrtfl
Die  Definition  des  Geschäftsgeheihinisses 'entspricht  d:r  des  Anikels 39  .Absatz 2  des
Übereinkommens  über  handelsbezogene  Aspekte  der  Rechte  des  geistigen  Eigentums
(BGBl.199411 S.1'438,1730 -TRIPS). Sie entspricht im Wesentiichen außerdem der von
der Rechtsprechung zu § 17 UWG älte Fassung entwickeften Definmon des Geschäftsge-
hemnßses.

Dk3 in den Buchstaben a  und b genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen,
um dk} Definmon des Geschäftsgehemnisses zu eriüllen.

Zu Bu-6hstab® a

Buchstabe a nennt als Voraussetzung, dass die lnfomation weder insgesamt noch in ihren
Einzelheiten den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Ari von lnfomatio-
nen  umgehen,  bekannt oder ohne weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem
Wert ist. Ausgeschlossen von  der Definition werden  damit belanglose  lnfomationen  und
die Eriahrungen und Qualmkationen, die Beschäftigte im Zuge der Ausübung ihrer üblichen
Tätigkeiten erlangen, sowie lnfomationen, die den Personenkreisen, die üblicherweise mit
deranigen  lnfomationen umgehen, generell bekannt sind bzw. die für sie leicht zugänglich
sind. Eine`lnfomation besitzt wirtschaftlichen Wen, wenn sie Einfluss auf die Weftbewerbs-
position hat. und dem  lnhaber bei Geheimhaltung  einen Vorteil verspricht.  Geschützt sind
daher auch Forschungsergebnisse von Universitäten, wenn.diese am Wettbewerb teilneh-
men. Typischerweise werden hierzu zum Beispiel Herstellundsverfahren, kunden-und Lie-
ferantenlisten ,  Kosteninf6rmationen ,  Geschäftsstrategien,  Unternehmensdaten,  Marktana-
lysen,  Prototypen,  Fomeln  und  Rezepte zählen.  Kein Geschäftsgeheimnis sind dagegen
lnfomationen,  bei denen ein Geheimhaltungsinteresse des lnhabers besteht, dieser aber
nicht am Wettbewerb teilnjmmt.-

®         -zuä5gffiffiäffi
Buchstabe b fordert angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen durch den  rechtmäßigen
lnhaber des Geschäftsgeheimnisses nach Nummer 2.  Nach der Definition des Geschäfts-
geheimnisses zu § 17 UWG alte Fassung reichte dagegen ein erkennbarer subjektiver Ge-
heimhaltungswille aus,` der sich in objektiven Umständen manifestiert. Bei den Vom lnhaber
zu  treffenden  angemessenen  Geheimhaltungsmaßnahmen  handelt  es  sich  dagegen .um
eine objektive Voraussetzung, für die der lnhaber im Streitfall beweisbelastet ist.

Welche Arten  von  Geheimhaltungsmaßnahmen  konkret.erfolgen  müssen,  hängt von  der
An des Geschäftsgeheimnisses  im  Einzelnen  ab.  ln  Betracht kommen sowohl physische
Zugangsbeschränkungen  und  Vorkehrungen  wie  auch  vertragliche  Sicherungsmechanis-
men. Bei der Wertung der Angemessenheit der Schutzmaßnahm?n können insbesondere
berücksichtigt wei.den : der Wert des Geschäftsgeheimhisses und dessen Entwicklungskos-
ten, die Bedeutung für das Unternehmen, die üblichen Geheimhaltungsmaßnahmen in dem
Untemehmen,  die Art der  Kennzeichnung  de.r lnformationen  iind vereinbarte vertragliche
Regelungen mit Arbeitnehmern und Geschäftspaftnern.
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zu"ffij
§ 1  Nummer 2  enthält die  an  die  deutsche  Rechtsteminologie  angepasste  Definition  des

::::3::sd,::d:ensac,hü#cshgee::ieT|ü:Fs:i::hu:?:::::dYeuTamseä:sdc:räE:cgh:'i:i,em(n:su!e2coh`,:(3ä?;
erlangt  hat  und  zur Nutzung  und  Offenbarung  berechtigt  ist,  sodass  auch  Lizenzinhaber
eriasst sind.

Zu Nuh].her``3

§  1  Nummer 3 enthält die Definition des Rechtsverletzers und setzt Artikel 2 Numnier 3 der
Richtlinie (EU) 2016/943 um.  Rechtsverletzer ist nurderjenige, der gegen § 3 verstößt, ein
Verstoß gegen Normen aus anderen Gesetzen `fällt nicht unter die Definition.

Zu Nümrhd`r` 4

§ 1  Nummer4  enthält die  Definit;on  des  rechtsverletzenden  Produkts  aus Anikel 2  Nüm-
mer 4 d6r Richtlinie (EU) 2016/943. Ein rechtsverletzendes Produkt kann im Einzelfall nicht
vorliegen, wenn es nur in geringem Umfang  auf rechtswidrig erlangten, genutzten oder of-
fengelegten Geschäftsgeheimnissen beruht.

Zu§Jffi(EriaubteHandiungen)

§ 2  enthält  Fallgruppen,  in  denen  die  Erlangung,  Nutzung  oder  Offenlegung  eines  Ge-
schäftsgeheimnisses erlaubt ist.  Die Vorschrift setzt Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2016/943
um.  Anders als  in der Richtlinie  (EU) 2016/943 wird der Begriff der Erlangung  anstatt des
Eiwerbs  veiwendet,  da  über  den  rechtsgeschärilichen  Erwerb  hinaus  jegliche  Kenntnis-
nahme eines Geschäftsgeheimnisses in dem Sinne eriasst werden soll, dass faktisch dar-
über veriügt werden  kann.  Das  beinhaltet eine  aktive  Kenntnisnahme  des  Geschäftsge-
heimnisses  oder  bei  in  Gegenständen  verkörperte.n  Geschäftsgeheimnissen  ein  An.sich-
bringen des Gegenstands.

zuÄffläEäffi

Absatz 1   legt  den  Grundsatz  fest,  dass  ein  .Geschäftsgeheimnis  durch  ein  Gesetz,  auf
Grund eines Gesetzes oder durch Rec.htsgeschäft erlangt, genutzt oder offengelegt we.rden
daff.  Die Vorschrift stellt insbesondere klar, dass Sonderregelungen zu  Geschäftsgeheim-
nissen in anderen Gesetzen vorgehen.  Dies betriffi unter anderem Vorschriften zu lnfoma-
tions-   und   Unterrichtungsrechten   von   betrieblichen   lnteressenvehre!ungen   (vgl.   Erwä-
gungsgrund  18 der Richtlinie).

zu #§1#\"
Zu Nummer 1

Nach § 2 Absatz 2 Nummer 1  darf ein  Geschäftsgeheimnis durch eine eigenständige  Ent-
deckung oder Schöpfung erlangt werden. Somit kann es im Fall der parallelen Entdeckung
Qder Schöpfung  mehrere  lnhaber ein  und  desselben  Geschäftsgeheimnisses  geben.  Die
Regelung  drückt  aus,  dass  keine  Exklusivrechte  an  als  Geschäftsgeheimnis  geschützten
lnfomationen begründet werden sollen. Auch im Urheberrecht.existieri die Möglichkeit der
Doppelschöpfung.

.2uä€Lü+t!ffiLäJffii

Nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 darf ein Geschäftsgeheimnis ebenfalls erlangt werden durch
Beobachtung, Untersuchung,  Rückbau oder Testen eines Produkts oder Gegenstandes in
zwei Fällen: Entweder wenn dieses öffentiich verfügbar gemachtwurde (Buchstabe a) oder
wenn das Produkt oder der Gegenstand sich im rechtmäßigen Besitz desjenigen befindet,
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der es beobachtet, testet, untersucht oder rückbaut und dieser keiner Pflicht zur Beschrän-
kung der Erlangung des Geschäftsgeheimnisses unterliegt (Buchstabe b).

Damit wird d.t Entschlüsselung von Geschäftsgeheimnissen aus Produkten selbst (das.so
genannte „Reverse Engineering") grundsätzlich zuläss`ig. Der Vorschrift liegt wie Nummer 1
die Wer[ung zugrunde, dass keine Exklusivrechte an als Geschäftsgeheimnis geschützten
lnfomationen begründet werden sollen.  Bisher ging die Rechtsprechung für den Fall, `dass
ein Geschäftsgeheimnis  über eine  Untersuchung des in Verkehr gebrachten  Produkts er-
schlossen werden konnte, nur dann von einer Offenkundigkeit der lnfomationen und da"
nicht von einem geschützten Geschäftsgeheimnis aus, wenn jeder Fachmann ohne größe-
ren Zeit-, Arbeits-und Kostenaufwand zur Ableitung in der Lage wäre. § 2 Absatz 1  Satz-2
Nummer 2 erweiteri demnach die Möglichkeiten zum Reverse Engineering. Diesem kön.nen
jedooh weiterhin immaterialgüterrechtliche oder lauterkeitsrechtliche Schranken entgegen-
stehen.

Zu Büch§tab6 ``ä

Unbeschränkt zulässig  ist ein  Reverse Engineering bei Produkten, die öffentlich veriügbar
gemacht wurden.  Dies  umfasst frei  auf dem  Markt erhältliche  Produkte.  Unabhängig vom
GeschGehG  besteht jedoch weiterh.in  ein  lauterkeitsrechtlicher Schutz,  zum  Beispiel  vor
Herkunftstäuschung und Rufausbeutung nach §.4 Nummer 3 UWG. .

Zu Büöhs-tabe-.b

Buchstabe  b  betrifft  Fälle,  in  denen  die  Produkte oder Gegenstände,  die einem  Reverse
Engineering unterzogen wurden,  nicht öffentlich verfügbar gemacht wurden, sondem zum
Beispiel einem Veriragspartner zur Nutzung zur Verfügung gestellt wurden.  ln diesem  Fall
ist ein  Reverse  Engineering  nur zulässig,  wenn der  lnhaber des  Geschäftsgeheimnisses
dem  Venragspartner  nicht vehraglich  untersagt  hat,  da's  Geschäftsgeheimnis  durch  Re-
verse  En8ineering zu  erlangen.  Dem  lnhaber des Geschäftsgeheimnisses wird  in solchen
Fällen damit anheimgestellt,  die .Möglichkeit zum  Reverse  Enginee.ririg vertraglich  auszu-
schließen und so eine rechtmäßige Erlangung des Geschäftsgeheimnisses zu verhindern.

Nach § 2 Absatz 2 Nummer 3 dari ein Geschäftsgeheimnis ebenfalls erlangt werden, wenn
Arbeitnehmer  oder Arbeitnehmerveriretung  dadurch  ihr Recht  auf  lnfomation  und  Anhö-
rung bzw.  auf Mitwirkung  und Mitbestimmung in Anspruch  nehmen.  Daraus folgt, dass die
Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretungen nicht mit dem Hinwejs auf das Voriiegen
von  Geschäftsgeheimnissen  eingeschränkt werden  können.  Hiervon  unabhängig  können
jedoch   ?rbeitsrechtliche   Geheimhaltungsverpfliöhtungen   bestehen.   Die   Regelung   ent-
spricht der derzeitigen Rechtslage und entfaltet daher lediglich klarstellende Wirkung.

Zu Ü (Handlungsverbote)

§ 3 enthält einen  Katalog von  Handlungsverboten,  bei deren  Missachtung eine rechtswid-
rige  Erlangung  oder eine  rechtswidrige  Nutzung  oder Offenlegung  vorliegt.  Die Vorschrift
setzt Ariikel 4 Absatz 1  bis 5 der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Die  Festlegung  eines  Katalogs  von  Handlungsverboten  verdeutlicht,  dass  Geschäftsge-
heimnisse  nicht gegen jede  Benutzung  durch  Dritte  ohne Zustimmung  des  lnhabers  des
Geschäftsgeheimnisses geschützt werden,  sondern  nur gegen  bestimmte  unlautere Ver-
haltensweisen. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich bei Geschäfts`geheimnis-
sen zwar in gewisser Weise um lmm`aterialgüterrechte handelt, aber anders als bei Paten-
ten,  Marken  und  Urheberrechten  keine  subjektiven  Ausschließlichkeits-  und  Ausscme-
ßungsrechte vorliegen können, weil der rechtliche Schutz allein von der Geheimhaltung der
lnfomation  abhängt  und  nicht von  anderen Voraussetzungen  wie einer Eintragung  oder
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einer besonderen Schöpfungshöhe.  Um  lnnnovation und Weftbewerb weiterhin zu ermög-
lichen, werden daher Geschäftsgeheimnisse  njcht.völlig  der Gemeinfreiheit entzogen  und
ihrem lnhaber mit Wirkung gegenüber jedemam zugeordnet, sondern es wird lediglich ein
bestehendär Zustand rechtiich abgesichert.

zuä[b¥äffiffi¥

Absatz 1  legt Fälle fest,  in denen die Erlangung  eines  Geschäftsge.heimnisses  unzulässig
ist.

Zu Numhor 1

Nach Nummer 1  ist die Erl.angung eines Geschäftsgeheimnisses durch bestimmte Verha.l-
tenswejsen unzulässig.  Hierbei  handelt es sich  um den  unbefugten Zugang zu  Dokumen-
ten,  Gegenständen,  Materialien,  Stoffen  oder elektronischen  Dateien,  die das Geschäfts-
geheimnis enthalte.n oder aus denen sich das Geschäftsgeheimnis ableiten  lässt,  oder um
die  unbefugte Aneignung  oder das  unbefugte  Kopieren  von  derariigen  Dokumenten,  Ge-
genständen,  Materialien,  Stoffen  oder  elektronischen  Dateien.  Die  Dokumente,  Gegen-
stände,  Materialien,  Stoffe oder elektronischen  Dateien müssen sich  außerdem  im  recht-
mäßigen Besitz des lnhabers des Geschäftsgeheimnisses befinden.  Die Erlangung selbst
ist nicht unzulässig, wenn der Handelnde befugten Zugang zum Geschäftsgeheimnis hatte
oder dieses  kopieren  oder sich  aneignen  durfte,  zum  Beispiel  weil  er  im  Rahmen  eines
Beschäftigungsverhältnisses Zugriff auf das Geschäftsgeheimnis hat. Bei einem Gebrauch
oder einer Weitergabe eines demaßen erworbenen Gesc`häQsgeheimnisses kann jedoch
eine unzulässige Nutzung oder Offenlegung nach Absatz 2 voriiegen.

Zu `NLjmme`f 2

Nummer 2  en.thält einen  an  die  deutsche  Rechtst;minologie  angepassten  Auffangtatbe-
stand, derjede Art von unlauterem Geschäftsgebaren als unzulässig einstuft. Dieser offene
Tatbestand  trägt  dem  Umstand  Rechnung,  dass  im  GeschGehG  nicht  abschließend  alle

:eahned|:n3g:,:easigme:edg:.wTeerieinn5|%|eeä,eirn,adue,:ekne:,:n,:cEhr,l,?cnhgeu.ng:nn:,u:iki:|gs:s,tig:i::[i:::
hierbei  eine  interessengerechte  Bewertung  anhand  der  Umstände  des jeweiligen  Einzel-
falls.

Zur  Auslegung  herangezogen  werden  kann  FUßnote  10  zu  Ahikel 39  Absatz 2  TRIPS.
Diese definien den Erwerb, die Nutzung oder die Offenbarung von geschützten lnfomatio-
nen  an  Dritte  auf „eine  Weise,  die  den  anständigen  Gepflogenheiten  in  Handel  und  Ge-
werbe zuwiderläuft" derart, dass sie zumindest Handlungen wie Veriragsbruch, Venrauens-
bruch und Verleitung  umfasst und den  Erwerb nicht offenbarter lnfomationen durch  Dritte
einschließt, die wussten oder grob fahrlässig niöht wussten, dass solche Handlungen beim
Erwerb eine Rolle spieften.

Zu Absatz 2

Absatz 2  legt  Fälle fest,  in  denen  die  Nutzung  oder Offenlegung  eines  Geschäftsgeheim-
nisses unzulässig ist.

Nutzung istjede Verwendung des Geschäftsgeheimnisses, solange es sich nicht um Offen-
legung  handelt.  Offenlegung  bedeutet  die  Eröffnung  des  Geschäftsgeheimnisses  gegen-
über Dritten, nicht notwendigerweise der Öffentlichkeit.

zu 'üffiffi
Nach Nummer 1  jst die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses unzu-
lässig,  wenn  bereits  die  Erlangung  des. Geschäftsgeheimnisses  wegen  eines  Verstoßes
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gegen Absatz 1.Nummer 1  (Buchstabe a) oder Absatz 1  Nummer 2 (Buchstabe b) rechts-
widrig  ist.

Zu Nümm®f`2

Die  Nutzung  ist nach  Nummer.2  unzulässig, wenn die das  Geschäftsgeheimnis  nutzende
oder  offenlegende  Person  gegen  eine  veriragliche  oder  sonstige  Verpflichtung  zur  Be-
schränkung der Nutzung des  Geschäftsgeheimnisses verstößt.  Das  betriffi insbesQndere
Fälle,  in denen der Zugang zu den Geschäftsgeheimnissen nach Absatz 1  Nummer 1  be-
fugt eriolgt war und somit keine rechtswidrige Erlangung vorliegt. .

Elne  solche Befugnis zum Zugang  zu  Geschäftsgeheimnissen wird  in der Regel  bei  Be-
schäftigten  gegeben  sein.  Diese  können  bei  der  Nutzung  oder  Offenlegung  eines  Ge-
schäftsgeheimnisses jedoch  gegen  vertragliche  Pflichten  verstoßen.  lm  Arbeitsverhältnis
sind Geheimhaftung und Loyalität grundsätzlich vertragliche Verpflichtungen des Arbeitneh-
mers.

• zu ffiri
Die Offenlegung ist nach Nummer 3 ebenfalls unzulässig, wenn die das Geschäftsgeheim-
nis nutzende oder offenlegende Person gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung oqer eine
sonstige Verpflichtung verstößt,  das  Geschäftsgeheimnis  nicht offenzulegen.  Das  betrffi
insbesondere Fälle, in denen eine Person befugt war, Zugang zu den Geschäftsgeheimnis-
sen  nach Absatz  1  N.ummer 1  zu  haben  und somit keine  rechtswidrige Erlangung vorliegt.
Unter eine Vertraulichkeftsvereinbarung fällt auch die.Verpflichtung von Arbeitnehmern  im
Arbeitsverhältnis zu Geheimhaltung und Loyalität.

zuäTffi
Absatz 3 zielt auf Situationen,  in  denen die Person,  die das Geschäftsgeheimnis erlangt,
nutzt oder offenlegt, selbst keinen Verstoß gegen Absatz 2 begangen hat, zum B'eispiel weil
sie  das  Geschäftsgeheimnis  von  einem  Dritten  erhalten  hat.  ln  diesen  Fällen  kommt  es
darauf an,  ob sie wusste  oder fahrlässig  nicht wusste, dass sie das Geschäftsgeheimnis
über eine andere Person oder mehrere andere Personen erlangt hat, die das Geschäftsge-
heimnis rechtswidrig erlang.t oder rechtswidrig genutzt oder es offengelegt haben. Es reicht
aus, dass bei einer Weitergabe des Geschäftsgeheimnisses über mehrere Personen eine
andere Persori in der Kette gegen Absatz 2 verstoßen hat und der oder die Handelnde das
wusste oder hätte wissen können. Satz 2 stellt klar, dass die Herstellung, das Anbieten, das
lnverkehrbringen, die Einfuhr und Ausfuhr söwie die Lagerung rechtsverletzender Produkte
Formen der Nutzung darstellen.

Zv§Sflj(Rechtfertigungsgründe)

§ 4 enthält Fallgruppen,  in  denen  die'Erlangung,  die  Nutzung  oder die Offenlegung  eines
Geschäftsgeheimnisses gerechtfedigt sind, wenn dies zum Schutz eines berechtigten lnte-
resses erforderlich  ist.  lst die  Handlung  im Einzelfall g?rechtferiigt, sind die  in Abschnitt 2
aufgezählten Ansprüche ausg6schlossen.  Die Vorschrift setzt Artikel 5 der Richtlinje  (EU)
2016/943 um und berücksichtigt, dass der Schutz von. Geschäftsgeheimnissen nicht abso-
lut sein kann und im Einzelfall hinter Belangen des Allgemeinwohls zurücktreten muss. Be-
rechtigtes  lnteresse  kann jedes von  der Rechtsordnung g6billigte lnteresse sein.  Es  um-
fasst auch lnteressen wirtschaftlicher oder ideeller Art, wenn diese von der Rechtsordnung
gebilligt werden.  Eine Abwägung  mit den  lnteressen  des  lnhabers  des Geschäftsgeheim-
nisses ist in Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/943 nicht ausdrücklich vorgesehen. kann aber
über den Begriff des berechtigten lnteresses im Einzelfall.zur Sicherstellung der Verhältnis-
mäßigkeit erfolgen.  Dies entspricht dem Erwägungsgrund 21  der Richtlinie (EU) 2016/943
und den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts. § 4 ist auch anwendbar auf die Straf-
vorschrift des § 22.
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zu&!jSTm="ffi

Nach  Nummer 1  ist die Erlangung, die Nutzung  oder die Offenlegung eines  Geschäftsge-
heimnisses zur rechtmäßigen Ausübung des  Rechts  auf freie Meinungsäußerung  und der
lnfomationsfreiheit gemäß. der Charta der Grundrechte der Europäischen  Union zulässig,
einschließlich  der Achtung  der  Freiheit  und  der  Pluralität  der  Medien.  Die  Vorschrift  soll
insbesondere den investigativen Journalismus und den Schutz von journalistischen Quellen
schützen.  Durch die Verweisung auf die Vorschriften der Charta der Grundrechte der Euro-
päischön Union wird diese insgesamt und nicht nur dessen Artikel  11  in Bezug genommen.
Das bedeutet, dass neben dem  Grundrecht auch die in der Charta geregelten Schranken-
bestimmungen zurAnwendung kommen. Es reicht daher nicht aus, sich auf das Grundrecht
lediglich zu Perufen, sondern dessen Ausübung muss im Einzelfall in Übereinstimmung mit
den Vorgaben der Charta eriolgen.

Nach den Vorgaben des Artikels 52 Absatz 1  der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union müssen  Einschränkungen der in der Charta enthaltenen Grundrechte den Wesens-
gehalt der garantiehen Rechte achten und dürien unter Wahrung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit nur aus Gründen des Gemeinwohls oder zum Schutz der Rechte und Frei-
heiten anderer vorgenommen werden. Nach Artikel 52 Absatz 3 Satz 1 der Charia sind hier-
bei  auch  die  Vorgaben  des  Anikels  10  der  Europäischen  Menschenrechtskönvention  zu

Reeac:::edn;,?nahsaE:,d:::eäe::;äft5:nes::,r#susnegne:rig:dre#i:|n::,gns:eüi:se:tnzuunT,:cEiun:e#:,'
eine Abwägung der entgegen.stehenden Grundrechte des lnhabers des Geschäftsgeheim-
nisses mft der wertsetzenden  Bedeutung der Meinungsfreiheit im freiheitlichen und demo-
kTatischen  Rechtsstaat vorzunehmen ist. Gleiches gilt für die Achtung der Freiheit und der
Pluralität der Medien.

Zu N`ummör` 2

Die  Erlangung,  die  Nutzung  oder die  Offenlegung  eines  Geschäftsgeheimnisses  ist  nach
Nummer 2 ebenfalls gerechtfertigt, um eine rechtswidrige Handlung oder ein anderes Fehl-
verhalten aufzi!deck?n. Voraussetzung ist, dass die das Geschäftsgeheimnis aufdeckehde
Persoh in der Absic`ht gehandelt hat, das allgemeine öffentliche lnteresse zu schützen.  Die
Vorschrift dient dem Schutz der so genannten Whistleblower und stellt klar,  dass auch die
Erlangung-,  die  Nutzung  und  die  Offenlegung von  lnfoimationen  über rechtswidrige  Hand-
lungen  und  anderes  Fehlverhalten  unter den  genannten  Voraussetzungen  gerechtfertigt
sind.

Der Begriff des Fehlverhauens umfasst über das rechtswidrige Verhalten hinaus Aktivitäten,
die. ein  unethisches Verhalten  darstellen,  aber nicht  notwendigerweise  gegen  Rechtsvor-
schriften verstoßen.  Ein  Beispiel  hierfür könnten Auslandsaktjvitäten eines  Unternehmens
sejn, die in den betreffenden Ländern nicht rechtswidrig sind, aper dennoch von der Öffent-
lichkeit als Fehlverhalten gesehen werden könnten, wie zum Beispiel Kinderarbeit oder ge-
sundheits- oder umweltsc'hädliche  Produktionsbedingungen.  Auch  die  systematische  und
unredliche  Umgehung  von  Steueriatbeständen wird  in  der öffentlichen  Diskussion  häufig
als unethisches Verhalten angesehen.

Die  Rechtfertigung  nach  Nummer 2  eriordert subjektiv, .dass die das  Geschäftsgeheimnis
offenlegehde Person in der Absicht handelt, das allgemeine öffentliche lnteresse zu schüt-
zen.  Die  offenlegende  Person  muss  mit  dem  Motiv  handeln,  die  Öffentlichkeit  auf einen
Missstand  hinzuweisen,  um zu einer gesellschaftlichen Veränderung  beizutragen. Ausge-
schlossen sind damit zum Beispiel die Nutzung des Geschäftsgeheimnisses als Druckmittel
oder eine  Offenbarung  des  Geschäftsgeheimnisses  aus  Rache.  Die  Absicht.  das  allge-
meine öffentliche  lnteresse zu schützen,  muss  dabei  das  dominierende,  nicht jedoch  das
ausschließliche Motiv sein.  Es handelt sich um ein subjektives Motiv, das aber im Rahmen
eines gerichtlichen Verfahrens einer Plausibilitätskontrolle unterzogen werden kann.
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zu ffgffiffiffi

Arbeitnehmer haben das  Recht,  ihre Arbei{nehmervenretung  zu  kontaktieren.  Es  ist mög-
lich,  dass  sie  in  diesem  Zusammenhang  Geschäfts.geheimnisse  offehlegen  bzw.  nutzen.
Gleichzeitig kann die Arbeitnehmervertretung durch diesen Vorgang ein Geschäftsgeheim-
nis erlangen.

Daher privilegiert  Nummer 3  die  Erlangung,  die  Nutzung  oder die  Offenlegung  eines  Ge-
schäftsgeheimnisses im Rahmen der Offenlegung gegenüber der Arbeitnehmervertretung ,
soweit die Offenlegunö erforderlich war,  damit die Arbeitnehmervertretung ihre Aufgaben
eriüllen kann.  Die Regelung dient dem Schutz von Arbeitnehmern, die sich mit einem Ge-
schäftsgeheimnis  an  die  Arbeitnehmervertretung  wenden,  damit  die Arbeitnehmerverire-
tung  ihre  rechtmäßigen Aufgaben eriüllen kann.  Gleichzeitig dient sie dem Schutz der Ar-
beitnehmervenretung, die auf diesem Weg ein Geschäftsgeheimnis erlangt.

zu ffitiffiEffiffiEffiä tAnsprüche bej Rechtsver[etzungen,

`  Zu §5 (Beseitigung und'Unteriassung)

§ 5  Satz 1   gibt  dem   [nhaber  des  Geschäftsgeheimnisses  einen  Anspruch  gegen  den
Rechtsverletzer. auf Be§eitigung  der Beeinträchtigung,  bei Wiederholungsgefahr  und  Ge-
fahr der erstmaligen  Begehung  auf Unterlassung.  Der Anspruch  unterliegt nach  § 8 dem
Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall. Die Vorschrift setzt Ariikel  12 Absatz 1  der
Richtlinie (EU) 2016/943 um  und  entspri.cht Vorschriften wie  § 8 Absatz 1  UWG,  § 97 Ab-
satz 1  UrhG und § 42 Absatz 1  des Designgesetzes (DesignG).  Für Voraussetzungen und
Umfang  des  Anspruchs  kann   unter  Berücksichtigung  der  Unterschiede  der  jewöiligen
Schutzrechte auf Rechtsprechung und Literatur zu diesen Vorschriften zurückgegriffen wer-
den.

Ein Verschulden ist nicht eriorderlich. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, das; bereits
bei der Frage, ob eine rechtswidrige Handlung wegen eines Verstoßes gegen § 3 Absatz 3
vorliegt, subjektiJe Elemente berücksichtigt w?rden.

Der Beseitigungsansp+uch richtet sich auf die Abwehr eine+ bereits eingetretenen, fortwäh-
renden Beeinträchtigung. Die Fom der Bese.itigung hängt von der Art der jeweiligen rechts-
widrigen  Handlung  ab.  Der  Anspruch  auf  Beseitigung  kann  entsprechend  Artikel  12  Ab-
satz 2  Buchstabe b  der  Richtlinie .(EU)  2016/943  auch  dadurch  erfüllt werden,  dass  aus
einem  rechtsverletzenden  Produkt einzelne,  die  Rechtsverietzung  begr.ündende  Kompo-
nenten entfemt werden.  Diese Fom des Beseitigungsanspruchs stellt eine mildere Abhil-
femaßnahme dar als  die Vernichtung  des  rechtsverletzenden  Produkts  oder der  Rückruf
nach  § 6.  Eine  wegen  eines  Verstoßes  gegen  § 3  rechtswidrige  Offenlegung  eines  Ge-
schäftsgeheimni§ses  kann  zum  Beispiel  dadurch  beseitigt Werden,  dass  eine  Publikation
zurückgerufen  wird,  in  der  das  Geschäftsgeheimnis  offenbart  wird,  oder  eine  entspre-
chende Offenlegung auf einer lnternetseite beseitigt wird.

Voraussetzung für den Unterlassungsanspruch ist nach Satz 1  eine Wiederholungsgefahr.
Diese ist durch eine bereits  begangene  Rechtsverletzung grundsätzlich. indiziert.  Sie kann
entfallen,  wenn  der  Rechtsverletzer  eine  strafbewehrie  Unterlassungserklärung  abgibt.

g::#a::%r:ht:#rhatu:::ä:tnegr,:Fesffuürfg,S::;np:uErhst%:cghe#:::;gwe::#r.e,nezuwjderhand,ung

Zu §:`¥+ (Vernichtung; Herausgabe; Rückruf; Entfernung und Rücknahme vom Markt)

§ 6 enthält die.Ansprüche des lnhabers eines Geschäftsgeheimnisses gegen den  Rechts-
verletzer  auf Vernichtung,  Herausgabe,  Rückruf,  Entfernung  und  Marktrücknahme,  Ver-
gleichbäre Vorschriften existieren mit § 98 UrhG, § 43 DesignG, §  14oa Absatz 2 PatG und
§  18 Absatz 2  MarkenG.  Die Ansprüche  unterliegen  nach  § 8  dem Vorbeha!t der Verhält-
nismäßigkeit im Einzelfall.
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z" üHffiffiffi

Numhier 1  enthält den Anspruch  des  lnhabers eines  Geschäftsgeheimnisses  gegep  den
Rechtsverletzer auf vernichtung oder Herausgabe der im Besitz oder Eigentum des Rechts-
verletzers  befindlichen  Dokumente,  Gegenstände,  Materialien,  Stoffe oder' elektronischen
Dateien,  qie  das  Geschäftsgeheimnis  enthalten  oder verkörpem.  Er setzt Ariik'el  12  Ab-
satz 1  Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Der Anspruch  richtet sich  damit  auf die  Gegenstände,  in  denen  das  Geschäftsgeheimnis
selbst enthalten  oder verkörpert ist.  Der Anspruch setzt kein Verschulden voraus. Voraus-
setzung ist allerdings, dass sich die Geg`enstände im Besitz oder Eigentum des Rechtsver-
letzers  befinden.  Unter  die  Vernichtung  fällt  bei  elektronischen  Dateien  die  Vernichtung
sämtlicher eventuell vorhandener Kopien.

zu fiffiffiffiffi

Nummer 2  enthält den  Anspruch  des  lnhabers  eines  Geschäftsgeheimnisses  gegen  den
Rechtsverletzer auf Rückruf der rechtsverletzenden Produkte. Die Vorschrift setzt Artikel  12
Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Rechtsverle.tzende Produkte sind  nach § 1  Nummer 4 Produkte, deren Konzeption,  Merki
male,  Funktionsweise,  Herstellungsprozess  oder  Marketing  in  erheblichem  Umfang  auf
rechtswid rig erworbenen, genutzten oder offengelegten Geschäftsgeheimnissen beruhen
Der Anspruch auf Entfemung  umfasst alle rechtlich zulässigen Methoden.  Für die Ansprü-
che  auf Entfernung  und Vernichtung  reicht  aus,  dass der Rechtsverletzer eine faktische
Verfügungsgewalt über die rechtsverletzenden Produkte besitzt.

zu tiä5ffiHffi

Ni;mmer 3  enthält den Anspruch  des  lnhabers eines  Geschäftsgeheimnisses gegen  den
Rechtsverletzer auf dauerhafte Enffernung der rechtsvörletzenden Produkte aus den Ver-
triebswegen.  Dass  auch  die  dauerhafte  Entfernung  der  rechtsverletzenden  Produkte  als
Unteriall der Marktrücknahme in Betracht kommt, geht aus Artikel 12 Absatz 3 der Richtlinie
(EU) 2016/943 hervor.

zu ffiHffigffiBffi    '

Nummer4  enthält den Anspruch  des  lnhabers ejnes  Geschäftsgeheimnisses gegen  den
Rechtsverletzer auf Vernichtung der rechtsverletzenden Produkte.  Der Anspruch setzt Ar-
tikel 12 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Zuffi"effiä
Mit  dem  Anspruch  auf  Marktrücknahme  nach  Nummer 5  wird  Adikel 12  Absatz 2  Buch-
stabe c der Richtlinie  (EU)  2016/943  umgesetzt.  Der' Anspruch  besteht  nur  unter der Vo-
raussetzung, dass der Schutz des in Frage stehenden Geschäftsgeheimnisses durch das
im Vergleich zur Vernichtung mildere Mittel der Marktrücknahme  nicht beeinträchtigt wird.

Zu\#(Auskunftüberrechtsverletzendeprodukte;.Schadensersatz)

Die Vorschrift enthält den Anspruch des lnhabers des Geschäftsgeheimnisses gegen den
Rechtsverletzer auf Auskunft. Der Anspruch ist zwar nicht von der Richtlinie (EU) 2016/943
Vorgegeben, dient aber c|em effektiven Schutz des  lnhabers des Geschäftsgeheimnisses.
Einen  entsprechenden  Anspruch  enthalten  auch  §  19  MärkenG  und  § 101   UrhG.  Diese
Vorschriften enthaken allerdings auch einen Anspruch gegenüber Dritten.  Dieser ist ange-
sichts  der Tatsache,  dass  es  sich  bei  Geschäftsgeheimnissen  nicht um  lmmaterialgüter-
rechte handelt, in § 7 nichtvorgesehen.     .
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Zu Absatz 1`

Nach Absatz 1  hat der lnhaber des Geschäftsgehe.imni§ses gegen den Rechtsverletzer ei-
nen Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der rechtsverietzenden
Produkte.  Der Anspruch unterliegt nach § 8 dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit im Ein-
zelfall.

Zu Ab§at2--`2

Absatz 2 sieht mit der Schadensersatzpflicht des Rechtsverletzers Sanktionen bei falscher
oder unvollständiger Auskunftsefteilung vor.  Eine vergleichbare Vorschrift enthalten §  101
Absatz 5 UrhG und §  19 Absatz 5 MarkenG.

•Zu äffi (An5pruchsauss.chluss bei unverhäitnis-mäßigkeit)     ,

§ 8 schließt Ans.prüche nach den §§ 5 bis 7 Absatz 1  aus, wenn die Rechtsfolge im Einzel-
fall  unverhältnismäßig  ist,  und  setzt Artikel  13 Absatz 1  der Richtlinie  (EU)  2016/943  um.
Eine vergk3ichbare Re.gelung enthält § 98 Absatz 4 UrhG.

Obwohl  § 7  nicht von'der Richtlinie  (EU)  2016/943 vorgegeben  ist,  ist eine  Einbeziehung
des Auskunftsanspruchs. unter den Vorbehalt der Verhältnismäßjgkeit sachgemäß, da auch
eine Auskunftsve.rpflichtung den Verpflichteten im Einzelfall stark beeinträchtig6n. kann.  .

§ 8 zählt Kriterien auf, die  bei der Beufteilung der Verhänni.smäßigkeit berücksichtigt wer-
den müssen. Die Aufzählung  ist nicht abschließend; die Berücksichtigung anderer berech-
tigter lnt6ressön ist daher möglich.

Zu Numm`er'1

Besitzt das Geschäftsgeheimnis nur ein.en geringen Wert, kann dies im Einzelfall dazu füh-
ren, dass umfangreiche oder kostspielige Rückrufmaßnahmen als unangemessen beurteilt
werden. :

Zu Num`mar`.`2

Trifft  der  lnhaber des  Geschäftsgeheimnisses  nur geringfügige. Maßnahmen  zum  Schutz
des  Geschäftsgeheimnisses,  kann  dies  im  Einzelfall  ebenfalls  zur  Unverhältnismäßigkeit
der Ansprüche nach den §§ 5 bis 7 Absatz 1  führen.

zu Nü"rii+&ffe¥:Ü

Nummer 3 emöglicht eine Berücksichtigung subjektiver Komponenten  beim Rechtsverlet-
zer.  So  kann  zum  Beispiel  eine  fahrlässige  Unkenntnis  der  rechtswidrigen  Nutzung  des
Geschäftsgeheimnisses  dazu  führen,  dass  umfangreiche 'oder kostspielige  Rückrufmaß-
nahmen als unangemessen beurieilt werden können.

zuüüLi=ffi±ffi§

Nach Nummer 4 können auch .die Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des
Geschäftsgeheimnisses berücksichtigt werden.

Nummer 5 verweist auf eine allgemeine Abwägung zwischen den berechtigten lnteressen
des lnhabe.rs des Geschäftsgeheimnisses und den berechtigten lnteressen des Rechtsver-
letzers sowie den Auswirkungen,  die die  Erfüllung der Ansprüche für beide haben könhte.
Hierbei kann jedes von der Rechtsordnung gebilligte lnteresse berücksichtigt werden, auch
solche Wirtschaftlicher iind  ideeller Ari.
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zuffüjffi*!
Nummer 6 verweist auf die  berechtigten  lnteressen  Dr'itter.  Bei  der Verhältnismäßigkeits-
prüfung des Umfangs der Ansprüche aus den  §§ 5 bis 7 Absatz 1  kann zum  Beispiel be-
rücksichtigt werden. wenn Dritte auf die rechtsverletzenden Produkte angewiesen sind oder
dass ein Dritter Besitzer der im Eigentum des Rechtsverletzers-stehenden Ware ist.

•  Das Öffentliche lnteresse umfasst neben dem grundsätzlichen lnteresse an der Herstellung

eines  rechtskonfomen Zustandes  auch  lnteressen des  Staates zum  Beispiel  im  Bereich
der öffentlichen Sicherheit.

Zu §ffi (Haftung des Rechtsverietzers)

zu ffiffi
§9Äbsatzlenthä-ltdieverpflichtungdesRechtsverletzerszuschadensersatz.Vorausset-
zung ist, dass er vorsätzlich oder fahrlässig gegen § 3 verstoßen und damit das Geschäfts-
geheimnis vorsätzlich oder fahrlässig rechtswidrig erlangt, genutzt oder offengelegt hat. Die
Vorschrift .setzt Ariikel  14 Absatz 1  Satz 1  der Richtlinie (EU) 2016/943 um.  Die Böweislast
für d'as Verschulden liegt wie im Deliktsrecht üblich bei dem lnhaber des Geschäftsgeheim-
nisses als Geschädigten.

Für'Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellt § 9 Absatz 1  Satz 2 ausdrücklich klar, dass
§ 619a BGB unberührt bleibt.  Damit haben Arbeitnehmerinnen und Arb6itnehmer dem Ar-
beitgeber nur dann Ersatz für den aiis der Verletzung einer Pflicht aus dem Arbeitsverhält-
nis  entstehenden  Schaden  zu  leisten,  wenn  sie  die  Pflichtverletzung  zu  vertreten  haben.
Wird ein Schadenersatzanspruch nach § 9 Absatz 1  Satz .1  gegenüber einer Arbeitnehme-
rin  oder einem Arbeitnehmer geltend  gemacht, .so  hat der Arbeitgeber die Vorwerfbarkeit
darzulegen und zu` b6weis.en.  Im Übrigen sind auch für Schadenersatzansprüche nach § 9
die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze über die beschränkte Arbeitnehmer-
haftung zu  beachten (vgl. grundlegend  Bundesarbeitsgericht,  Beschluss vom 27. Septem-
ber 1994 -GS ,1/89 (A)).

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 kann der Schadensersatz auch auf der Grundlage des Gewinns berechnet
werden, den der Rechtsverletzer durch den Rechtsverstoß erzi6lt hat (Sak 1 ), oder auf der
Grundlage einer Lizenzanalogie (Satz 2). Die Vors.chrift setzt Artikel  14 Absatz 2 der Richt-
linie (EU) 2016/943 um.  Sie entspricht der im Rahmen der lmmaterialgüterrechte üblichen
dreifachen Schadensberechnung.

Zu Absatz 3

Absatz 3  beinhaltet  einen  Anspruch  des  lnhabers  des  Geschäftsgeheimnisses  auf  eine
Geldentschädigung für erlittene immaterielle Nachteile, soweit dies der Billigkeit entspricht.
Die Vorschrift setzt Artikel  14 Absatz 2  Satz 1  der Richtlinie`(EU)  2016/943  um.  Eine ver-
gleichbare Regelung existiert in § 97 Absatz 2 Satz 4 UrhG.

Der Anspruch kann nebe-n oder gesonderi von einem Ersatz des Vemögensschadens gel-
tend  gemacht werden.  Die Voraussetzung  der  Billigkeit  betrjfft sowohl  das  Bestehen  des
Anspruchs wie auch dessen Höhe.
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Zu gffiiö (Abfindung in Geld)

zu äHffi
Die Regelung privilegiert den Rechtsverletzer, der nicht schuldhaft gehandelt hat, also we-
der vorsätzlich nöch fahrlässig.  Er kann zur Abwendung eines Anspruches nach den §§ 5
oder 6 den lnhaber des Geschäftsgeheimnisses in Geld abfinden, wenn ihm durch die Er-
füllung  der Ansprüche ein  uhverhältnismäßig .großer Nachteil  entstehen würd.e  und wenn
die Abfindung  für den  lnhaber des  Geschäftsgeheimnisses  in  Geld  als  angemessen  er-
scheint.

Dje Regelung setzt Anikel  13Absatz 3 der Rich"nie (EU) 2016/943 um. Sie soM verhindern,
dass  Fälle,  in denen die Rechtsverletzung  nur ver§ehentlich eriolgt ist,  zu  einer unbilligen
Vernichtung wirtschaftlicher.Wer(e oder einer unbilligen Behinderung von Wettbewerb und
lnnovation führen. Sie stellt damit ein Gegengewicht dar zu den Ansprüchen aus den §§ 5
und 6, die grundsätzlich kein Verschulden voraussetzen.  Eine vergleichbare Regelung be-
steht mit §  100 UrhG.

Der  Re6htsverletzer wird  nur dann  nach  §  10  befreit,  wehn  er eine Abfihdung  nach  §  1.0
anbietet. Voraussetzung für die Abfindung ist, dass dem Rechtsverletzer durch die Eriüllung
der Ansprüche aus den §§ 5 und 6 ein unve.rhältnismäßig großer Nachteil entstehen würde.
Das kann dann vorliegen, wenn lediglich ein geringer rechtsverletzender Teil ih einem Pro-
dukt enthalten  ist  und  dieser  nur über eine  sehr kostspielige Änderung  entfemt werden
könnte,  insbesondere wenn die Kosten der Änderung weit  über der üblicherweise für die
Nutzung des Geschäftsgeheimnisses zu zahlenden Lizenzöebühr liegen würden.

Zuletzt muss die Abfindung in Geld dem lnhaber des Geschäftsgeheimnisses äls ?ngemes-
sen.erscheinen.  Hierfür  ist eine  Einzelabwägung  der  lnteressen  beider Seiten  vorzuneh-
men.

zu ~ffiffi .
Absatz 2  regelt die  Bedingungen  des  Rechts auf Zahlung einer Abfindung  nach Absatz 1.
Für die Höhe des zu zahlenden  Betrages  ist nach Satz 1  maßgeblich, was  üblicherweise
im Rahmen einer Lizenz zu zahlen. wäre.  Nach Satz 2 ist höchstens der Betrag zu zahlen,
den  der  lnhaber  in  derselben  Dauer des  Zeitraumes  in  dem  ef dem  Rechtsverletzer dje
Nutzung des Geschäftsgeheimnisses hätte untersagen können, .im Rahmen einer Lizenz-
vereinbarung eriangt häfte.

zu äffiÄ thaftung des [nhabeps ejnes unternehmens,

§ 11  sieht die Haftung des lnhabers eines Unternehmens für Ansprüch.e na-ch den §§ 5 bis
7 vor, wenn das Geschäftsgeheimnis im Untemehmen von einem Beschäftig'ten oder Be-
auftragten rechtswidrig verletzt worden ist. Vergleict`bare Regelungen bestehen mit § 8 Ab-
satz 2 UWG, § 44 DesignG und § 14 Absatz 7 MarkenG

Die Regelung soll verhindern, dass sk;h der lnhaber ein5s Unternehmens bei Verletzungen

#e?,:re::hä:rs&eehceit:::Sriee£udn:nnfcnhips¥,Cbhs:nb:t:?,jgYte#t::n3:;nw:8FnneeMni¥a!:bhe:tnerkiärtrö
geworden  sind.  Das wäre  grundsätzlich  möglich.  da  § 3 Absatz 3 das Verbot eine`r Erlan-
gung,  Nutzung  oder Offenlegung  bei einem Erhalt des Geschäftsgeheimnisses über Dritte
davon  abhängig  macht,  dass der Handelnde  entweder vorsätzlich  handelt oder fahrlässig
nicht weiß, dass ein Verstoß gegen § 3 Absatz 1  oder 2 vorliegt.

Voraussetzu.ng für die Haftung des  lnhabers eines Unternehmens über § 11  ist, dass der
Rechtsverletzer die Verletzungshandlung in einem unmiftelbaren inneren Zusammenhang
mit den von ihm wahrgenommenen Aufgaben im Unternehmen begangen hat. Ein Handeln
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für einen Dritten oqer im eigenen lnteresse reicht nicht aus. Auf ein Verschulden des  lnha-
bers des Unternehmens kommt es nicht an.

Nach Satz 2 gilt die Zurechnu`ng zu dem lnhaber des Untemehmens für den Anspruch aus
§ 7 Absatz 2 nur, wenn der lnhaber des Unternehmens vorsätzlich oder grob fahrlässig die
Auskunft falsch oder unvollständig erteift hat.  Das trägt der Tatsache Rechnung, dass der
Schadensersatzanspruch nach § 7 Absatz 2 anders als die Ansprüche nach den §§ 5 bis 7
Absatz 1   ein  Verschulden  voraussetzt.  Um  den  Schadensersatzanspruch  nach  § 7  Ab-
satz 2 auch gegen den  lnhaber des  Unternehmens aus-üben zu können, muss ein Organ,
ein Beschäftigter oder Beauftragter die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig eheilt ha-
ben und diese M der Auskunftserteilung muss dem lnhaber des Unternehmens zugerech-
net werden könhen.

•Der.Anspruch  auf Schadensersatz ist durch  §  11,  nicht  ausge.schlossen,  obwohl  nicht auf

§ 9 verwiesen wird, sondem  kann sich  aus den  allgemeinen gesetzlichen  Regelungen er-
geben..Von der Haftung des Unternehmensinhabers bleibt eine Haft.ung des Beschäftigten
oder Beauftragten oder Angestellten selbst unberührt.

Zu ffi-g (Herausgabeanspruch nach Eintrift der Verjährung)

§  12 ist lex specialis zu § 852 BGB. Die vorschrift re6elt einen Herausgabeanspruch gegen
den Rechtsverletzer in den  Fällen,  in denen ein Geschäftsgeheimnis wegen eines Versto-
ßes gegen § 3 rechtswidrig und schuldhaft durch den  Rechtsverletzer erworben;  offenge-
legt oder genutzt wurde. Der Anspruch nach § 12 ist wie der Ansprüch nach § 852 BGB auf
das beschränkt, was der Rechtsverletzer auf Grund der rechtswidrigen Erlangung, Offenle-
gung oder Nutzung des Geschäftsgeheimnisses  auf Kosten des lnhabers des Geschäfts-
geheimnisses erlangt hat.  Für den Anspruch wird  eine Ve.rjährungsfrist von  sechs Jahren
festgeschrieben,  da Ahikel s Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/943  lediglich Verjährungs-
fris.ten von  höchstens sechs Jahren erlaubt. Wegen dieser veriährungsrechtlichen  Beson-
derheiten war eine analoge Anwendung von § 852 BGB nicht möglich.

Zu ffi (Missbrauchsverbot)

Satz 1 schützt die von einer Klage oderAbmahnung Betroffenen vor einer missbräuchlichen
lnanspruchnahme auf Grund von Ansprüchen wegen der verletzung von Geschäftsdeheim-
nissen.  Die Vorschrift setzt Ariikel 7 Absatz 2  der Richtlinie  (EU)  2016/943  um.  Eine  ver-
gleichbare Vorschrift existiert mit § 8 Absatz 4 UWG.

Ob eine Abmahnung oder Klage missbräuchlich ist, ist nach den Grundsätzen von Treu und
Glauben aus § 242 BGB unter Berücksichtigung der gesamten Umstände Zu entscheiden.
§ 8 Absatz 4 Satz 1  UWG nennt als Beispiel für einen Missbrauch das Ziel, gegen den Zu-
widerhandelnden vorwiegend einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten
der Rechtsverfolgung  entstehen zu  lassen.  ln der.Richtlinie  (EU)  2016/943 werden  in  Er-
wägungsgrund 22 als weitere Beispiele genannt, dass Ansprüche gestellt werden, um den
Marktzugang  des Antragsgegners  in  unbilliger Weise zu verzögern  oder zu  beschränken
oder ihn auf andere Weise einzuschüchtern oder ihm Schwierigkeiten zu bereiten.

Satz 2 enthält Gegenansprüche des Abgemahnten oder Beklagten. Liegt eine missbräuch-
Iiche  Geltendmachung  von  Ansprüchen  vor,  kann  er Ersatz  der für seine  Rechtsverteidi-
gung eriorderiichen Aufwendungen verlangen. Satz 3 weist darauf hin, dass andere Ersatz-
ansprüche  ebenfalls  bestehen  können.  Hier kommen  zum  Beisp.iel  Ansprüche  nach  den
§§ 823 ff., BGB in  Betracht.     .

ZuÄffiffiftä(VeriahreninGeschäftsgeheimnisstreitsachen)

Absch" 3 sieht-besondere  Regelungen für gerichtliche Verfahren für Streitigkeiten  nach
Abschnitt 2 vor. lnsoweit keine besonderen Regelungen getroffen werden, verbleibt es auch
in  auf das  GeschGehG  gestützten Verfahren  bei  den  allgemeinen  veriahrensrechtlichen
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Bestimmung6n.  Die Vorschriften gelten  nur für Geschäftsgeheimnisstreitsachen und damit
weder für Ansprüche, die auf anderen  Gesetzen  als dem GeschGehG  beruhen,  noch für
Strafverfahren. Gerichtliche Geheimhaltungsmaßnahmen sind insbesondere deswegen er-
ford'erlich, weil der Schutz als Geschäftsgeheimnis von der Voraussetzung  nach §  1  Num-
mer 1  Buchstabe a abhängt, dass die lnfomation weder insgesamt noch in ihren Einzelhei-
ten den  Personeh  in  den  Kreisen,  die  üblicherweise mit dieser Ari von  lnfomatio.nen  um-
gehen, bekannt ist. Ohne.entsprechendö Regelungen zur Geheimhaltung würde der lnha-
ber des Geschäftsgeheimnisses damit das Risiko eingehen, dass das Geschäftsgeheimnis
seinen Schutz verliert, weil es Gegenstand eines zivilrechtlichen Verfahrens geworden  ist.
Dies behindert die effektive Durchsetzung des Schutzes von Geschäftsgehemnissen.

Zu ffi (Sachliche und öriliche Zuständigkeit; Verordnungsermächtigung)

§  14 regelt die sachliche und örtliche Zuständigkeit und  betrifft den  Fall, dass der Rechts-
weg  zu  den  drdentlichen  Gerichten  eröffnet  ist.  Der Rechtswea  zu  den  Arbeitsgerichten
bleibt unberühn.

zu gtigä5gB

§ 14 Äb;atz 1  weist Streitigkeiten,  durch  die ein Anspruch  aus dem GeschGehG gertend
gemacht  wird  (Geschäftsgeheimnisstreitsachen),   ausschließlich   den   Zivjlkammem   der
Landgerichte zu.  Die Regelung orientiert sich an § 13 Absatz 1  Satz 1  UWG und §  143 Ab-
satz 1  PatG. Auf Grund der Gemeinsamkeiten des Schutze§ von Geschäftsgeheimnissen
mit dem  Recht geg`en den  unlauteren Wettbewerb ist die  Nutzung der wettbewerbsrechtli-
chen Erfahrung und Sachkunde der Landgerichte angemessen.

zuÄffi5
Absatz 2 regelt .die örtliche Zuständigkeit ausschließlich anhand des allgemeineh Gerichts-
stands  des  Beklagten.  Der  allgemeine  Gerichtsstand  eir`er  Person  bestimmt  sich  nach
§§  13 ff. derzivilprozessordnung (ZPO) grundsätzlich nach seinem Wohnsitz oder Sitz. Hat
der Beklagte keinen allgemeinen Gerichtsstand, ist nach Satz 2 nür das Gericht zuständig,
in dessen Bezirk die Handlung begangen worden ist.     .

Zu Absatz 3

Absatz 3   enthält   eine   Konzentrationsermächtigung   für   die   Landesregierungen,   durch
Rechtsverordnung  die Klagen für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zu-
zuweisen.  Die Regelung entspricht §  143 Absatz 2 PatG.

Di6  Emächtigung  emöglicht den  Ländern,  richterliche  Sachkunde  zum'Schutz von  Ge-
schäftsgeheimnissen, insbesondere unter Berücksichtigung der besonderen zivilprozessu-
alen  Regeln,  zu  zentralisieren.  Damit  kann  die  richterliche  Sachkunde  effektiver  und  ar-
b.eitsökonomischer ausgeübt werden. Die Landesregierung kann die Emächtigung auf die
Landesjustizverwaltungen  übehragen.  Die  Länder können außerdem duch Vereinbarung
den Gerichten eines Landes obliegenden Geschäftsgeheimnisstreftsachen insgesamt oder
teilweise dem zuständigen Gericht eines anderen Landes übertragen. Bei der Vereinbarung
muss es sich um einen Staatsveftrag handeln.

zu§¥#*ätGehejn;ha,tung,

Zu Absatz 1

Absatz 1  entbält die  Möglichkeit,  streitgegenständliche  lnfomationen  ganz oder teilweise
als  geheimhaltungsbedürftig  einzustufen,  wenn  diese  ein  Geschäftsgeheimnjs  darstellen
können.



-32  -                      Bearbeitungsstand:  11.04.2018   9:46 Uhr

Für die  Einstufung  der streitgegenständlichen  lnformationen  als  geheimhaltungsbedürftig
ist der Antrag  einer Pariei erforderlich.  Nach  § 19 Absatz 3  ist die Glaubhaf(machung der
Geschäftsgeheimniseigenschaft  durch   den  Antragsteller  ausreichend.   Eine   besondere
Schutzbedürftigkeit des Geschäftsgeheimnisses ist nicht erforderlich.

Die Verpflichtung zur Geheimhaltung sowie der umfassende von der Geheimhaltungspflicht
betroffene  Personenkreis  erweitern  den  Schutz der  lnhaber von. Geschäftsgeheimnissen
vor einer Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses während eines öffentlichen Veriahrens.
Nach bisheriger Rechtslage ist die Anordnung einer Geheimhaltung von Geschäftsgeheim-
nissen  lediglich  über  §  174  Absatz 3  des  Gerichtsveriassungsgesetzes  (GVG)  möglich.
Diese Regelung greift jedoch erst ab der mündlichen Verhandlung,  nicht bereits ab Klage-
einreichung,  und  untersagt lediglich die spätere Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses,
nicht jedoch  eine  Nutzung.  Die Verwehrung  einer Akteneinsicht an  Dritte  nach  § 299 Ab-
satz 2 der Zivilprozessordnung betrffi nur Dritte, nicht die Veriahrensbeteiligten, und ledig-
Iich den Teilbereich der Akteneinsicht. Auf Grund der anderen Ausrichtung dieser Vorschrif-
ten können diese im Einzelfall jedoch ebenfalls anwendbar sein.

Die  richterliche Anordnung  dei Geheimhaltungsbedürftigkeit schlägt  auf die Justizverwal-
tung  durch,  zum  Beispiel  bei  der Akte.neinsicht.  Bei  der Verletzung  der Geheimhaltungs-
pflicht kommen  Schadensersatzansprüche  in  Betracht,  unter Uriständen  auch  beamten-
oder berufsreöhtliche Sanktionen.

zu. ffHBBffig

Hat das Gericht die streitgegenständlichen  lr`formationen als geheimhaltungsbedüritig ein-
gestuft, sind nach Absatz 2 alle Personen, die an dem Verfahren beteiligt sind oder Zugang
zu den Dokumenten besitzen, die Teil `des Verfahreris sind, verpflichtet, diese lnfomationen
vertraulich zu behandeln. Sie dürfen diese außerhalb eines gerichtlichen Veriahrens weder
nutzen  noch  offenlegen.  Zugleich  wird  klargestellt,  dass  die st-reitgegenständlichen  lnfor-
mationen  in gerichtlichen Veriahren verwertbar sind.  Die Verpflichtungen  bestehen  unab-
hängig  von  anderen Vertraulichkeitsverpflichtungen,. wie zum  Beispiel der.Verschwiegen-
heitsverpflichtung von Beamten. Richterinnen und Richter, Rechtspflegerinnen und Rechts-
pfleger können die als venraulich  eingestuften  lnfomationen jedoch  im  Bereich  ihrer Auf-
gaben verwenden und diese zum Beispiel zur Grundlage eines Beweisbeschlusses machen
oder im  Ufteil  hierauf eingehen.

Die Verpflichtungen bestehen  allerdings  nur, wenn die genannten  Personen  Kenntnis von
den  streitgegenständlichen  lnfomationen  über  das  Verfahren  erhalten  haben.  Entspre-
chend bestehen die Verpflichtungen nicht, wenn die genannten Personen anderweitig von
dem  lnhalt  eines  Geschäftsgeheimnisses  eriahren  haben.  ln  diesem  Fall  gelten  lediglich
die Vorschrmen des Abschnittes  1  des GeschGehG.   .

Zuä¥äüi(ordnungsmittei)

§ i6  schafft  unäbhängig  von  einem  bestehenden  Titei  eihe  eigenständige  prozessuaie
Grundlage für das  Gericht,  um  Ordnungsmaßnahmen  bei Verstößen  gegen die Verpflich-
tungen  nach.  §  15  Absatz 2  ergreifen  zu  können.  Die  Regelungen  setzen  Anikel  16  der
Rjchtlinie  (EU)  2016/943  iim,  wonach  bei  einer Zuwiderhandlung gegen  die  Pflichten  zur.
Wahrung der Vertraulichkeit im Verfahren aus Artikel 9 die Möglichkeit zur Auferlegung von
Sanktionen bestehen muss.

Zu Y§#"* (Geheimhaltu.ng nach Abschluss des Verfahrens)

§  17  Satz 1  erstreckl die  Verpflichtung  zur vertraulichen  Behandlung  auch  über den  Ab-
schluss des Veriahrens hinaus.  Die Vorschrift setzt Artikel 9 Absatz 1  Satz 3 der Richtlinie
(EU) 2016/943 um
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§  17  Satz 2  lässt  die  Verpflichtuhg  zur  Geheimhaltung  und  das Verbot deL  Nutzung  und
Offenlegung 'entfallen,  wenn  das  Gericht  das  Vorliegen  eines  Geschäftsgpheimnisses
durch  rechtskräftiges  Urteil verneint oder wenn  die in  Frage stehenden  lnfomationen für
Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit der betreffenden Art von lnfomationen um-
gehen, bekannt oder ohne weitere's zugär`glich.werden.  ln allen übrigen.Fällen stattgeben-
des  Urteil, Vergleich) gm die Verpflichtung weiter fort,  es sei denn die Parteien treffen  bei
einem .Vergleich eine abweichende Regelung.

Zu ä (Weitere gerichtiiche Beschränkungen)

zu ffiffi
§ 18 Absatz 1 Satz 1 emögljcht zum Schutz von Geschäftsgeheihnissen im Verfahren eine
gänzliche  oder teilwejse  Begrenzung  des  Personenkreises,  der Zugang  zu  Dokumenten
und  Verhandlungen  hat,  in  denen  Geschäftsgeheimnisse  eröffnet werden.  Die  Regelung
setzt Anikel 9 Absatz 2  der Richtljnie  (EU)  2016/943  um. Voraussetzung  für eine Anwen-
dung von`Absatz 1  ist, dass eine Einstufung nach §  15 Absatz 1  erfolgt ist.

Nach Satz 2 kann `die.Beschränkung des Personenkreises nur erfolöen, wenn nach Abwä-
gung aller Umstände das Geheimhaltungsinteresse das lnteresse der Beteiligten auf recht-
liches Gehör auch unter Beachtung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz und,ein faires
Veriahren überwiegt. Satz 3 stellt sicher, dass jede Panei ausreichendes rechtliches Gehör
erhält.  Die  Beschränkung  des  Personenkreises  dari nur insoweit eriolgen,  als ,dies  zum
Schutz  des  Geschäftsgeheimnisses  erforderlich  ist.  Daher  ist  auch  eine  Beschränkung
möglich, die mehr als nur eine natürliche Person jeder Pahei und ihren jeweiligen Prozess-
vertreter umfasst.  Nach  Satz 4 bestimmt das Gericht nach freiem  Emessen,  welche An-
ordnungen zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind.

§  18 Absatz 1  ist entsprech.end auf Strei.tgenossen anzuwend.en, nichtjedoch auf Nebenin-
tewenienten, weil dies  mit dem Ansatz des Geheimnisschutzes kollidieri,  lm Verfahren  ist
der Anspruch  auf rechtliches Gehör auch  der Nebenintervenienten durch geeignete  Maß-
nahmen zu wahren.

zu #tüffiftLffi`ffi^`

Nummer 1  emöglicht eine  Beschränkung  des  Personenkreises,  der Zugang  zu  von den
Paheien oder Dritten vorgelegten Dokumenten, erhält, die Geschäftsgeheimnisse oder an-
gebliche  Geschäftsgeheimnisse  enthalten.  Die  Regelung  ist  strenger als  § 15 Absatz 1,
nach dem lediglich die Geschäftsgeheimnisse bzw. die Dokumente, in denen sie enthalten
sind,  als  geheimhaltungsbedürftig  gekennzeichnet werden.  § 18 Absatz 1  Nummer 1  be-
schränkt dagegen  den Zugang  zu  den  Dokumenten  auf einige  Personen.  Eine  entspre-
chende Regelung gibt es bislang nicht, da die §§ 172 ff. GVG den Zugang zu Dokumenten
unberühn lassen. Der Kreis der Mitarbeiter an dem zuständigen Gericht, der Zugang zu den
Gerichtsakten  hat,  wird  durch  die  Regelung  nicht beschränkt.  Die  Regelung  enthält keine
Begrenzung des Zugangs zu vom Gericht selbst hergestellten Dokumenten wie dem Pro-
tokoll einer mündlichen Verhandlung, solche Dokumente fallen jedoch unter §  15 Absatz 1
und  §  18 Absatz  1.

Zu Nummer 2

Nach Nummer 2 kann der Personenkreis beschränkt werden, der an mündlichen Verhand-
lungen  teilnehmen  kann,  die  den  Schutz von  Geschäftsgeheimnissen  betreffen,  und  der
Zugang .Zu den die Verhandlung betreffenden Aufzeichnungen oder Protokollen erhält.

Eine entsprechende Regelung gibt es bislang nicht. Nach § 172 Nummer 2 GVG kann das
Gericht zwar zum Schutz von  Geschäftsgeheimnissen für die Verhandlung die Öffentlich-
keit ausschließen. Voraussetzung ist allerdings, dass es sich um ein wichtiges Geschäfts-
öeheimnis handelt, dessen öffentliche Erörterung  überwiegende schutzwürdige lnte.ressen
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verletzen  würde.  Der Ausschluss steht zudem  im  Emessen  des  Gerichts.  Die Regelung
eriaubt außerdem nur den Ausschluss der Öffentlichkeit, nicht jedoch eine Begrenzung des
Personenki.eises  bezüglich  der  Parteien.  Die §§ 172  ff.  GVG  können  ergänzend  zu  § 18
Absatz 1  angewandt werden, da diese lediglich die Verhandlung selbst betreffen, dafür aber
die Möglichkeit einer strafbewehrten Geheimhaltungspflicht vorsehen.

zuä5Lffi
Absatz 2  setzt Artikel 9 Absatz 2  Unterabsatz 2  Buchstabe c der Richtlinie  (EU) 2016/943
um..

zuäffi#5@4s¥tffi

Da die Geheimhaltung eines Geschäftsgeheimnisses auch in der Zwangsvollstreckung er-
fo+derlich  sein  kann,  ordnet Absatz 3  die Anwendbarkeit der §§  15  bis  18 Absatz 1  und  2
hierauf an.  Hierdurch wird geregelt, dass eine in einem Erkenntnisveriahren durch das Ge-
richt der Hauptsache angeordnete Einstufung nach § 15 Absatz 1  oder eine nach §  18 Ab-
satz 1  ausgesprochene Beschränkung auch im Veriahren der Zwangsvollstreckung auf der
Grundlage eines in diesem Veriahren erlassenen vollstreckbaren Titels weiterhin gilt. Wäh-
rend  § 17  Satz 1  die  Fohwirkung  der  Pflichten  zur Wahrung  des  Geschäftsgeheimnisses
bei solchen Personen anordnet,  die bereits im  Erkenntnisverfahren mit dem Geschäftsge-
heimnis  in  Berührung  gekommen  sind,  wird  du.rch  § 18 Absatz 3  angeordnet,  dass  auch
solche  Parteien,  Prozessvertreter,  Zeugen,  Sachverständige,  sonstige Vertreter und  alle
sonstigen Personen, die erstmals in dem Verfahren der Zwangsvollstreckung von dem Ge-
schäftsgeheimnis,  dessen  Schutz  in  dem  Erkenntnisverfahren  nach  §  15  Absatz 1  oder
§  18 Absatz 1  angeordnet wurde,  in Berührung kommen, die entsprechenden Pflichten zur
Wahrung des Geschäftsgeheimnisses zu erfüllen liaben.

Der Umstand, dass die d:m Schuldner nach § 750 Absatz 1  Satz .1  ZPO vor oder bei Be-
ginn  der Zwangsvollstreckung  zuzustellende  vollstreckbare  Ausfenigung  des  hinsichtlich
der Geschäftsgeheimnisse,  deren  Schutz  angeordnet wurde,  nach  Absatz 2  geschwärzt
wurde, steht der Zwangsvollstreckung auf der Grundlage ihrer Zustellung nicht entgegen.
Das  Gesetz  erlaubt  bereits  jetzt  in  bestimmten  Fällen  die  Zwangsvollstreckung  auf der
Grundlage der Zustellung einer vollständig ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe ge-
fassten  vollstreckbaren  AusfeTtiguhg  eines  Uneils  (§ 750  Absatz 1   Satz 2,  2. Halbsatz
ZPO). Die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils, auf deren Grundlage das Vollstreckungs-
organ tätig wird  und die dem  Schuldner zuzustellen  ist,  muss jedoch  in jedem  Fall die Ur-
teilsfomel, soweit deren lnhalt vollstreckLwerden soll, enthalten.

E.in  Antrag  auf eine  Schutzentscheidung  nach  den  §§ 15  bis  18  Absatz 1   und  2,  die  irn
Erkenntnisverfahren  erfolgte,  kann jedoch weder erstmals  im Verfahren  der-Zwangsvoll-
streckung gestellt noch kann eine solche Entscheidung durch Organe der Zwangsvollstre-
ckung  erlassen  werden.  Eine  Schutze.ntscheidung  kann  nur  in  einem  kontradiktorischen
Verfahren durch das Gericht der Hauptsache im Sinne von §.19 Absatz 6 erlassen werden.
ln  dem streng fomalisierten Veriahren der Zwangsvollstreckung kann die hieriür notwen-
dige  umfassende  lnteressenabwägung  nicht  durchgeführt  werden.  Hierfür  besteht  auch
kein Bedürfnis, da die Schutzbedürftigkeit von Geschäftsgeheimnissen, die mögljcheweise
Gegenstand des Rechtsstreits werden können, regelmäßig bereits im Erkenntnisverfahren
zutage treten wird.

Zu gffi£ (Verfahren bei Maßnahmen nach den §§ 15 bis 18)

zu`äi}i7äsffiäffi

Absatz 1  legt den 2eitpunkt fest, ab dem das Gericht der Hauptsache eine Maßnahme nach• §  15 Absatz  1  und §  18 Absatz  1  treffen kann.
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zu äffi
Absatz 2 re.gelt. das rechtliche Gehör der anderen Partei. Diese ist spätestens nach Anord-
nung der Maßnahme vom Gericht zu hören.  Das Gericht kann die Maßnahmen demnach
anordnen  und  die  andere Partei  erst danach  anhören.  Das  berücksichtigt di'e Tatsache:
dass  die. den Antrag stellende Partei schutzbedürftig  ist und  eine Anhörung  der anderen
Pahei vor Anordnung der Maßnahmen den Schutz des Geschäftsgeheimnisses bereits be-
einträchtigen kann.  Da die  andere  Partei spätestens  nach Anordnung  der Maßnahme zu
hören,ist, kann ejne Anhörung  auch vor Anordnung der Geheimhaltungsbedürftigkeit statt-
finden, sofem  besondere Gründe hieriür sprechen -etwa weil der genaue Personenkreis
zu  bestimmen  ist,  dem  Zugang  zu  den  geheimhaltundsbedürftigen  Dokumenten  gewährt
werden soll. Auf Grund des h'ohen Schutzbedürfnisses der den Antrag stellenden Pariei ist
davon  auszugehen,  dass die anfänglich  ümfassende Anordnung der Geheimhaftung  den
Regelfall darstellen wjrd.  Der Zugang des betreffenden  Personenk[eises zu den geheim-
haltungsbedürftigen lnformationen wird durch die Möglichkeit zu einem abgestuften Verfah-
ren sichergestellt:  Das Gericht kann die von ihm getroffenen Maßnahmen nach Anhörung
der Paneien wieder aufheben oder abändern. Die Regelung stellt s.ic.her, dass das Gericht
die  Einordnung  auch  ohne  entsprechenden  Antrag  wieder`aufheben  oder  ändem  kann,
wenn zum Beispiel eine nachträgliche Anhörung der anderen Partei Hinweise gibt, dass ein
Geschäftsgeheimnis voraussichtlich nicht vorliegt.

zJ äffigäffi

Absatz 3 s.ieht vor, dass die den Antrag stellende Partei für eine Maßnahhe nach § 15 Ab-
satz i  oder § is Absatz i  iedigiich giaubhaft mächen muss, dass es sich bei den streitge-
genständlichen lnfomationen um ein Geschäftsgeheimnis handeln kann.

zu ffiffi
Die Pflichten der antragstellenden Pahei werden in Absatz 4 bestimmt. Diese muss bei der
Einreichung  von  Anträgen  nach  §  15  Absatz 1  diejenigen  Ausführungen  in  Schriftstücke
und sonstigen Unterlagen kennzeichnen, die Geschäftsgeheimnisse enthalte.n.  lm Fall des
§ 18 Absatz 1  Satz 1  Nummer 1  muss  sie  zusätzlich  eine  Fassung  ohne  Preisgabe  von
Ges6häftsgeheimnissen  vorlegen,  die  einges.ehen  werden .kann.  Erfolgt  dies  nicht,  kann
das Gericht von der Zustimmung zur Einsicht ausgehen, es sei denn, ihm sind besondere
Umstände bekannt, die eine solche Vermutung nicht rechtfertigen.

Zu Absatz`5

Nach  Satz' 1  ergeht die Entscheidung  über den Antrag durch  Beschluss.  Beabsichtigt,das
Gericht die Zurückweisung des Antrags,  hat es die den Antrag stellende Partei auf die be-
absichtigte Zurückweisung und die Gründe hierfür hinzuweisen und ihr binnen einer zu be-.
stimmenden .Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Nach Satz 3 kann die Anord-
nung  der  Geheimhaltungsbedürftigkeit  nach  § 15  Absatz 1   und  der  Beschränkung  nach
§ 18 Absatz 1  nur gemeinsam mft dem  Rechtsm."el in der Hauptsache angefochten wer-
den. Satz 4 verweist darauf, dass im Übrigen die sofortige Beschwerde stattfindet. Die ge-
spaltene Anfechtbarkeit dient einem  am  Sinn  und Zweck der materiellen  Regelungen  ori-
entierien. Rechtsweg: Wird  die Geheimhaltung  bzw.  Beschränkung  angeordnet, soll diese
Anordnung erst,mit einem etwaigen Rechtsmittel in der Hauptsache überprpft werden.  Da
der Schutz des  Geschäftsgeheimnisses  gewährleistet  ist,  kanh die  Beeinträchtigung  des
Beklagten  insofern  hingenommen  werden.  Lehnt  das  erstinstanzliche  Gericht  hingegen
Maßnahmen nach § 15 oder § 18 ab, gerät das Geschäftsgeheimnis in Gefahr. ln diesem
Fall soll die ablehnende Entscheidung zunächst durch sofortige Beschwerde überprüft wer-
den können. Eine äofortige Beschwerde ist nur gegen Entscheidungen im ersten Rechtszug
möglich.
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zuffigäjFffi

Absatz 6  regelt,' dass  als  Gericht  der  Hauptsache  im  Sinne  der Vorschriften  djeses  Ab-
schnms das Gericht des ersten Rechtszuges (Nummer 1 ) und, wenn die Hauptsache in der
Berufungsinstanz anhängig  ist,  das  Berufungsgericht  (Nummer 2) anzusehen  ist.. Die  Re-
gelung  soll sicherstellen.  dass  das jeweils  mit der Sache  befasste  Gericht  über die  Maß-
nahmen  nach § 15 oder §  18 entscheiden kann.

Zu §ffiii (Bekanntmachung des Urteiis)

Die Möglichkeit zur Bekanntmachung des Urteils in Geschäftsgeheimnisstreitsachen, gleich
welchen  Rechtswegs,  soll  potentielle  Rechtsverletzer  abschrecken  und  der Öffentlichkeit
anzeigen,  dass  Geschäftsgeheimnisse von  anderen  rechtswidrig genutzt oder offengelegt
wurden. Obsiegt der Beklagte, kann mit der Veröffentlichung dessen Ruf wiederhergestellt
werden.  Die  Regelung  setzt Ariikel  15 Absatz 1   und  3  der  Richtlinie  (EU)  2016/943  um.
Entsprechende Regelungen bestehen in §  12 Absatz 3 UWG, § 103 UrhG, §  19c MarkenG,
§ 140e PatG und § 24e Gebrauchsmustergesetz.zu_
Antragsberechtigt ist die Pariei, die in einer Geschäftsgeheimnisstreitsache gerichtlich ob-
siegt hat. Dies kahn sowohl der Kläger als auch der Beklagte sein. Die Bekanntmachungs-
befugnis kann auch bei einem teilweisen Obsiegen vorliegen.

Voraussetzung  für die  Bekanntmachung  ist die  Darlegung.eines  berechtigten  lnteresses.
Die Kriterien, die hierfür im Rahmen derverhältnismäßigkeit maßgeblich sein können, wer-
den .ih Absatz 2  aufgezählt.. Die  Bekannthachung  e.riolgt  auf  Kosten  der  unterlie9enden
Paftei. Das Gericht bestimmt Ah und Umfang der Bekanntmachung im Urteil unter der Be-
rücksichtigung der in  der Entsche`idung  genannten  Personen.  Berücksichtigt werden  kön-
nen damit auch die lntere'ssen  Dritter.

zu/äiAS~g~ffiä

Absatz 2 zählt Kriterien auf, die bei der Bemeilung  durch das Gericht,  ob die obsiegende
Partei ein berechtigtes  lnteress`e an der öffentlicheh  Bekanntmachung des Urteils oder ln-
fomationen über das Urteil hat, berücksichtigt werden müssen. Berücksichtigt werden kann
auch der immaterielle Wert.  Di.e Aufzählung  ist nicht abschließend,  das  Gericht kann wei-
tere sachdienliche Kriterien bei der Prüfu.ng der Verhältnismäßigkeit berücksichtigten.

Die  Bekanntmachung  setzt  Rechtskraft voraus.  Das  Gericht  kann  hiervon  jedoch  abwei-
chen, wenn ein dringendes Bedürfnis für die Veröffentlichung vor der Rechtskraft besteht.

zuäTffijt§trejtwertbegünstjgung,

Zu Absatz 1

§ 21   Absatz 1   s`ieht  die  M'Öglichkeit  zu  einer  Streitwertbegünstigung  vor,  wenn  bei  Ge-
schäftsgeheimnisstreitsachen eine Pahei glaubhaft macht, dass die Belästung mit den Pro-
zesskosten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde.
Entsprechende Regelungen finden sich in §  12 Absatz 4 UWG, §  144 PatG, §  142 MarkenG
und § 54 DesignG.

Die  Regelüng soll verhindern, _dass die  Bereitschaft einer winschaftlich  schwachen  Panei
zur  Rechtsdurchsetzung  oder -verteidigung  durch  die  im  Regelfall  voraussichtlich, hohen
Streitwene  bei  der Verletzung  von  Geschäftsgeheimnissen  beeinträchtigt wird.  Im  Sinne
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einer  Hähefal[regelung  ist  in  diesem  Fall  eine  einseitige  Streitwenbegünstigung  der wirt-
schaftlich  schwächeren  Pariei  möglich.  Die  Regelung  ist  neben  § 51  Absatz 3  GKG  an-
wendbar, da es vorkommen kann, dass ein Streftwert unter Berücksichtigung beiderseitiger
lnteressen hoch ausfallen kann.

Für die Herabsetzung ist ein Antrag der Panei eriorderlich, die eine Streitweribegünstigung
erreichen möchte.  Die Streitwertbegünstigung betrifft nur den  Gebührenstreitwert.  Die An-
ordnung liegt im pflichtgemäßen  Emessen des Gerichts. `Die .Entscheidung hat ohne Be-
rücksichtigung der Frage des Obsiegens der wirtschaftlich schwächeren Panei zu .erfolgen.
Allerdings  kann  das  vorprozessuale Verhalten  gewürdigt werden,  weil  die Vorschrift kein
leichtfeniges Prozessieren erleichtern soll.

H± ffiffi \
Absatz 2 regelt die weiteren Folgen bei Anordnung einer Streitwertbegünstigung nach Ab-
satz 1.

Zu Absatz 3

Zu  einem späteren  Zeitpunkt als vor der Verhandlung  zur Hauptsache  ist der Äntrag  nur
dann zulässig, wenn der angenommene oder festgesetzte Streitwen durch das Gericht her-
aufgesetzt wird.  Der Antrag  auf Streitwertbegünstigung  kann  gemäß Satz 3 vor deT Ge-
schäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklärt werden. Er kann aber auch schriftsätzlich
beantragt werden.

Zuäü*BgHfftE¥ä(Strafvorschriften)

Zu §ü~2:`ä (Strafvorschriften)

§ 22 entspricht 'im Wesentlichen den  bisherigen §§ 17  bis  19 UWG, die anhand der geän-
derten Anforderungen an das Nebenstrafrecht modernisiert und an die Begrjffe des Gesch-
GehG angepasst wurden.  Entsprechend der Terminologie in demzivilrechtlichen Teil des
GeschGehG entfällt die bisherige gesetzliche  Unterscheid.ung von  Betriebsgeheimnissen
und Geschäftsgeheimnissen zugunsten der einheitlichen Verwendung des Begriffs qes Ge-
schäftsgeheihipisses, Die Unterscheidung hatte zudem bereits. bisher keine praktische Re-
levanz.  Die im UWG enthaltene Spezifizierung, das`s die Tathandlungen  unbefugt erfolgen
müssen, wurde gestrichen, da durch die Bezugnahme auf die einzelnen Handlungsverbote
in § 3 GeschGehG deutlich wird,  dass  nur eine auch zivilre6htlich rechtswidrige Handlung
nach dem GeschGehG unter die Strafvorschriften fallen kann.

`  U            ::s:¥:häitdiestraftatbeständeaus§ 17Absak l undAbsaa2Nummer2UWGalte

Fassung.  Bei  dem  subjektiven  Tatbestandsmerkmal  zugunsten  eines  Dritte.n  ergibt  sich
durch die Richtlinie (EU) 2016/943 und ihre Umsetzung in diesem Gesetz im Vergleich zu
der bisherigen  Rechtslage die Änderung,  dass dieses  bei Voriiegen der Rechtfertigungs-
gründe aus § 4 ausgeschlossen  ist.  Hierdurch wird die  Möglichkeit eines rechtlich zulässi-

.   gen Whistleblowings erweiten.  Nach bisheriger Rechtslage konnten sich Beschäftigte nach
§ 17 Absatz 1  UWG alte Fassung strafbar machen, wenn sie lnfomationen über rechtswid-
rige Verhaltensweisen des Arbeitgebers an die Strafverfolgungsbehörden oder die Presse
weitergaben, weil dies das Merkmal der Mifteilung eines Geschäftsgeheimnisses zuguns-
teh eines Dritten darstellen konnte.

zu NjffiffiiÄS""i                                                                                                                    \

Nummer 1  entspricht § 17 Absatz 2 Nummer 1  UWG alte Fassung und stem die Erlangung
.     eines' Geschäftsgeheimnisses  durch  eine  in  § 3 Absatz 1  Nummer 1  genannte  Handlüng
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unter Strafe. Die Tathandlungen des Verschaffens oder Sichems wurden durch den im Ge-
schGehG  benutzten  Begriff der  Erlangung  ersetzt..  Eine  inhaltliche  Änderung  ist  hiemm
nicht verbunden.   .

Zufiffiriffi<=ägÄä

Nummer 2  stellt  eigene  rechtswidrige  Vortaten  des  Handelnden  unter  Strafe.  Dies  ent.
spricht einem Teil der Regeluhg von §  17 Absatz 2 Nummer 2 UWG alte Fassung. Die Tat-
handlungen des Verwertens und Mitteilens wurden durch die im GeschGehG verwendeten
Begriffe des Nutzens und der Erlangung ersetzt.  Eine inhartliche Änderung ist` hiemit nicht

:::bg:neq::.inDi:,Fi:thheaÄdn,ä:Pu::sis?ffen#nni:hetr;:FbtudnäsenYifte"enaus§,7UWGa,teFas-

Zu Nii:h`her.3

Die Nom entspricht '§ 17 Absatz 1  UWG alte Fassung und Stellt die rechtswidrige Offenle-
gung von Geschäftsgeheimnissen durch eine bei einem Unternehrnen beschäffigte Person
während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unter Strafe. Ersetzt wurde der Begriff
des  Dienstverhältnisses  durch  den  Begriff des  Beschäftigungsverhältnisses.  Eine  inhaltli-
che Änderung ist hiemit ebenfalls nicht verbunden, da auch nach §.17 UWG ein Dienstver-
hältnis im Sinhe des BGB nicht Voraussetzung für eine Strafbarkeit war,  sondern  die Vor-
schrift alle Beschäftigten eines Unternehhens umfasste.

zuäftäjffi.
Absatz 2 bildet zum Teil §  17 Absatz 2 Nummer 2 UWG alte Fassung ab und stellt die Nut-
zung oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen unter Strafe, die durch fremde Hand-
lungen nach Absatz 1  Nummer 2 oder Nummer 3 erlangt wurden.

zuäi_ffi
Absatz 2  entspricht  § 18  UWG  alte  Fassung  und  schützt  mit Vorlagen  oder Vorschriften
technischer Art  lediglich  eine  bestimmte  Kategorie  von  Geschäftsgehejmnissen.  lm  Ver-
gleich zum  bisherigen Wortlaut wurde ergänzt,  dass  die  ahvertrauten Vorlagen  oder Vor-
schriften  technischer Art  geheim  sein  müssen`.  Damit  geht  die  bisherige  Auslegung  der
Nom durch Rechtsprechung  und  Literatur,  dass ein Anvehrauen  eine fehlende Offenkun-
digkeit voraussetzt, auch deutlich aus dem Wortlaut der Nom heivor.

zugBFiFHää
Absatz 3 entspricht § 17 Absatz 4  UWG a!te  Fassung,  enthält aber nun  eine Qualifikation
staft wie bisher ein Regelbeispiel.

zu"*5=+äjä
Die Strafbarkeit des Versuchs entspricht § 1 ; Absatz. 3 und § 18 Absatz 2 UWG alte Fas-
sung.  Die Strafbarkeit der versuchten Anstiftung  und der Anstiftung  in Absatz 5, wenn der
Täter zur Förderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs oder aus Eigennutz handelt,
entspricht § 19 UWG alte Fassung und trägt dem Gefährdungspotential von derartigen Vor-
bereitungshandlungen für die geschützten Rechtsgüter Rechnung, da der rechtliche Schutz
von Geschäftsgeheimnissen allein von der Geheimhaltung der lnformation abhängt.

zufflffii
Absatz 6 Satz 1 verweist auf § 5 Nummer 7 des Strafgesetzbuches (SteB). Dies entsbricht
§  17 Absatz 6,  §  18 Absatz 4  und § 19 Absatz 5 UWG  alte Fassung.  lm Vergleich zur bis-
herigen  Fassung  verweist Absatz 6 Satz 2  anstatt auf eine konkrete Strafandrohung  nun
auf die §§ 30 und 31  StGB. Dies beseitigt das Ungleichgewicht, dass ansonsten im Fall des
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§ 22 Absatz 2  eine An-stiftung  oder versuchte Anstiftung  mit der gleichen  Strafandrohung
belegt wäre wie die Verwirklichung als  Haupttäter. Nach § 30 Absatz 1  Satz 2 StGB ist die
Strafe nun für die Absätze  1  bis 4 nach § 49 Absatz 1  StGB zu mildern.

zu ffi*ffffi

Das  Strafantragseriordemis  entspricht  § 17  Absatz 5,  §  18  Absatz 3  und  §  1.9  Absatz 4
UWG alte Fassung.

Zu ffiffi (Änderung der Strafprozessordnung - Stpo)

Auf Grund  der Aufhebung der §§  17  bis  19 UWG  und  der Übernahme der Regelungen  in
§ 22 müssen die Verweise  in  § 374 Absatz 1  Nummer 7 Stpo zur Zulässigkeit der Privat-
klage und in § 395 Absatz 1  Nummer 6 Stpo zur Befugnis zum Anschluss als Nebenkläger
angepasst werden und auf das neue, Stammgesetz Bezug nehmen.

` \J            Zu ffi5ffii (Änderung des GKG)

Zu Nümmer 1

Bei Veriahren über Ansprüche nach dem GeschGehG soll -wie beim UWG -der Streitwert
grundsätzlich nach der sich aus dem Antrag des Klägers für ihn ergebenden Bedeutung der
Sache bestimmt werden.  § 51  Absatz 2 GKG wird dahör um einen  Bezug .auf das Gesch-
GehG ergänzt.

Zu Nummer 2

Auch für die Streitwertbegünstigung nach § 21  GeschGehG soll in § 51 Absatz 5 GKG klar-
gestem werden, dass diese bei der Bestimmung des Streitwertes zu berücksichtigen ist.

Änderung des UWG)

Die §§ 17 bis  19  UWG werden  auf Grund des Sachzusammenhangs in das GeschGehG
übernommen. Das eriordert die Aufhebung der entsprechenden Vorschriften im UWG.

zu ÄffiTjgäffi t,nkrafttreten,

Das Gesetz trift drei  Monate  nach der Verkündung  in  Kraft.  Die  Frist soll den  Ländern  er-
möglichen, Pegelungen zur gerichtlichen Konzentration gemäß § 14 Absatz 3 GeschGehG
zu treffön.


